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1. Einleitung 

1.1 Anlass und Ziele des Bebauungsplans 

Die Entwicklungsachse West umfasst das Gebiet zwischen Mannheimer Straße 
und A 650 sowie zwischen Bayreuther Straße und Paracelsusstraße. Auf ca. 100 
Hektar werden neben Grünstrukturen Flächenangebote für Gewerbe sowie in 
Teilen auch für Mischnutzungen bereitgestellt. 

Für das Gebiet der Entwicklungsachse West wurde im März 2003 ein Rahmenplan 
durch den Stadtrat beschlossen, welcher eine überwiegend gewerbliche Nutzung 
vorsah. Konzeptüberlegungen zur Entwicklung der Heinrich-Pesch-Siedlung 
machten im Jahr 2018 eine erneute Fortschreibung des Rahmenplans mit dem 
Ziel erforderlich, insbesondere im Bereich westlich des Heinrich-Pesch-Hauses 
eine gemischte Baufläche entwickeln zu können. Der geplante Ausbau der Bay-
reuther Straße als innerstädtische Verbindungsstraße machte im Jahr 2020 eine 
weitere Fortschreibung des Rahmenplans (s. Abb. 1) erforderlich. Gemischte Bau-
flächen mit einem gewerblichen Schwerpunkt sollen an die Bayreuther Straße 
anschließen. Südlich der Stadtbahnlinie ist ein Schulstandort vorgesehen, um 
den Bedarf an einer innenstadtnahen Bildungseinrichtung decken zu können. 

 

 

Innerhalb der Entwicklungsachse West liegen die bereits rechtskräftigen Bebau-
ungspläne Nr. 657 „Westlich Heinrich-Pesch-Haus“ und Nr. 586a „Südlich der 
Frankenthaler Straße“, sowie die in Aufstellung befindlichen Bebauungspläne Nr. 

Abbildung 1: Entwicklungsachse West – Rahmenplan 2020 
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586b „Mittelstandspark Mannheimer Straße“ und Nr. 586c „Entwicklung Bay-
reuther Straße“.  

Südlich der Stadtbahnlinie liegen zwei weitere gewerbliche Cluster, die nach Be-
darf entwickelt werden können. 

In der Entwicklungsachse West sollen sowohl ortsansässige Gewerbe-, Hand-
werks- und Dienstleistungsbetriebe eine Möglichkeit der Verlagerung haben, als 
auch Neuansiedlungen von Gewerbebetrieben ermöglicht werden. 

Der Mittelstandspark dient der Entwicklung von hochwertigen Gewerbeflächen 
für innovative Unternehmen. Dementsprechend wird der Bebauungsplan Nr. 
586b „Mittelstandspark Mannheimer Straße“ als Planungsziel die gewerbliche 
Nutzung verfolgen. Der Geltungsbereich umfasst ca. 15,7 ha. Da innerhalb des 
Stadtgebietes nur noch wenige Flächenreserven vorhanden sind, kommt der in 
Rede stehende Bebauungsplan dem hohen Bedarf an Gewerbeflächen in Lud-
wigshafen nach. 

Aufgrund der Nähe zum Wohngebiet besteht ein Erfordernis der Rücksichtnahme 
der gewerblichen Nutzung auf die Wohnnutzung. Das städtebauliche Konzept 
sieht eine Gliederung des Plangebietes in drei Teilbereiche mit separaten Er-
schließungsansätzen sowie umgebenden Grünzügen vor. Die beiden äußeren Be-
reiche des Mittelstandsparks ermöglichen kleinteilige gewerbliche Nutzungs-
strukturen. 

Das Plangebiet wird über die Mannheimer Straße an drei Anschlusspunkten er-
schlossen. Die Gewerbeeinheiten sind alle über die innere Erschließung, aufbau-
end auf den Erschließungsansätzen, erreichbar. Dies erhöht die Flexibilität im 
Plangebiet hinsichtlich der möglichen Größe der Flurstücks-Zuschnitte und der 
Vermarktung der Flächen sowie eine an die Nachfrage orientierte Minimierung 
der Erschließungsfläche im Sinne eines sparsamen Flächenverbrauchs und einer 
Verminderung der anfallenden Erschließungskosten. 

Ein rechtskräftiger Bebauungsplan liegt für den Geltungsbereich nicht vor. 

1.2 Umweltbezogene rechtliche und planerische Grundlagen 

1.2.1 Ziele des Grünordnungsplans und gesetzliche Grundlagen 
Da mit der städtebaulichen Konzeption Eingriffe im Sinne des § 14 BNatSchG ein-
hergehen sowie bei der Aufstellung, Änderung oder Ergänzungen von Bebau-
ungsplänen, besteht die Notwendigkeit eines Umweltberichtes, der Maßnahmen 
zur Vermeidung und zum Ausgleich erheblicher Beeinträchtigungen des Land-
schaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes 
abhandelt. Diese sind in der Abwägung bzw. als Bestandteil der Begründung des 
Bebauungsplans zu berücksichtigen. 

Im Rahmen der Umweltprüfung werden die Auswirkungen des Vorhabens auf alle 
Umweltbelange nach Anlage 1 zum BauGB (Fläche, Boden, Wasser, Luft/Klima, 
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Tiere und Pflanzen, das Wirkungsgefüge zwischen den abiotischen und bioti-
schen Schutzgütern und die biologische Vielfalt, Menschen und deren Gesund-
heit, die Landschaft sowie Kultur- und Sachgüter) geprüft und die Ergebnisse 
dargestellt.  

Der vorliegende Grünordnungsplan stellt im kleinräumigen Gefüge konkreti-
sierte Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege dar (§ 11 (1) BNatSchG). 
Diese werden unabhängig vom Umweltbericht erarbeitet und sind im weiteren 
Verfahren im Rahmen der Abwägung nach § 1 (7) BauGB zu berücksichtigen, um 
Bestandteil der Festsetzungen des Bebauungsplans nach § 9 BauGB zu werden. 

Durch § 9 (3) Nr.1 - 4 BNatSchG sind die wesentlichen zu berücksichtigenden Pla-
ninhalte vorgeben:  

„Die Pläne sollen Angaben enthalten über 

 1. den vorhandenen und den zu erwartenden Zustand von Natur und Land-
schaft, 
 2. die konkretisierten Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege, 

3. die Beurteilung des vorhandenen und zu erwartenden Zustands von Natur 
und Landschaft nach Maßgabe dieser Ziele einschließlich der sich daraus er-
gebenden Konflikte, 
4. die Erfordernisse und Maßnahmen zur Umsetzung der konkretisierten Ziele 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbesondere 

a) zur Vermeidung, Minderung oder Beseitigung von Beeinträchtigungen 
von Natur und Landschaft, 
b) zum Schutz bestimmter Teile von Natur und Landschaft im Sinne des 
Kapitels 4 sowie der Biotope, Lebensgemeinschaften und Lebensstätten 
der Tiere und Pflanzen wild lebender Arten, 
c) auf Flächen, die wegen ihres Zustands, ihrer Lage oder ihrer natürlichen 
Entwicklungsmöglichkeit für künftige Maßnahmen des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege, insbesondere zur Kompensation von Eingriffen in 
Natur und Landschaft sowie zum Einsatz natur- und landschaftsbezogener 
Fördermittel besonders geeignet sind, 
d) zum Aufbau und Schutz eines Biotopverbunds, der Biotopvernetzung 
und des Netzes „Natura 2000“, 
e) zum Schutz, zur Qualitätsverbesserung und zur Regeneration von Bö-
den, Gewässern, Luft und Klima, 
f) zur Erhaltung und Entwicklung von Vielfalt, Eigenart und Schönheit so-
wie des Erholungswertes von Natur und Landschaft, 
g) zur Erhaltung und Entwicklung von Freiräumen im besiedelten und un-
besiedelten Bereich, 
h) zur Sicherung und Förderung der biologischen Vielfalt im Planungs-
raum einschließlich ihrer Bedeutung für das Naturerlebnis. 
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Auf die Verwertbarkeit der Darstellungen der Landschaftsplanung für die 
Raumordnungspläne und Bauleitpläne ist Rücksicht zu nehmen. Das Bundes-
ministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit wird ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die für die 
Darstellung der Inhalte zu verwendenden Planzeichen zu regeln.“ 

 

Zudem sind gemäß § 1a des Baugesetzbuches (BauGB) sowie § 18 des BNatSchG 
die im Zuge der Umsetzung eines Bebauungsplans ggf. neuen bzw. zusätzlichen 
Eingriffe in Natur und Landschaft zu ermitteln sowie entsprechende Ausgleichs-
maßnahmen im Bebauungsplan darzustellen bzw. festzusetzen. Maßgeblich hier-
bei ist das Vermeidungsgebot, das für den vorsorgenden Charakter des Pla-
nungsinstrumentes steht. Der Grünordnungsplan macht dazu landschaftspflege-
rische Empfehlungen für Maßnahmen bzw. zeichnerische und textliche Festset-
zungen, die im Umweltbericht aufgegriffen und in den Bebauungsplan integriert 
werden. 

 

Des Weiteren wurden für die vorliegende Planung zusätzlich die folgenden Fach-
gesetzte vorrangig berücksichtigt: 

 Baugesetzbuch (BauGB) 

§ 1    Grundsätze (Schutz und Entwicklung der Lebensgrundlagen, nach-
haltige Nutzung) 

§ 1a  Ergänzende Vorschriften zum Umweltschutz (Bodenschutz, Innen-
entwicklung, Schutz land-, forstwirtschaftlicher und wohnbauli-
cher Flächen, Eingriffsregelung) 

§§ 2-2a  Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes 

 Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) 

§ 1   Grundsätze (nachhaltige Sicherung oder Wiederherstellung der 
Funktionen des Bodens, sparsamer Umgang mit Boden) 

§ 4   Pflichten (Vermeidung, Minderung, Sanierung) 

 Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) 

§ 2   Ziele (Vorsorge und Schutz des Bodens vor nachteiligen Einwirkun-
gen, sparsamer Umgang mit Boden, Sanierung) 

 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImschG) 

§ 1   Zweck (Schutz und Vermeidung vor schädlichen Umwelteinwirkun-
gen, Minderung von schädlichen Umwelteinwirkungen) 

 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 

§ 1   Zweck (Sicherung von Gewässern) 
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§ 47  Bewirtschaftungsziele für das Grundwasser (Erhalt oder Erreichung 
einer guten Grundwasserquantität und –qualität) 

§ 55  Grundsätze der Abwasserbeseitigung 

 Landeswassergesetz (LWG) 

§ 57  Allgemeine Pflicht zur Abwasserbeseitigung 

§ 58  Ausnahmen von der allgemeinen Pflicht zur Abwasserbeseitigung 

 Bundesnaturschutzgesetz (BNatschG) 

§ 1   Ziele (nachhaltige Sicherung, Erhalt, Wiederherstellung und Ent-
wicklung von Natur und Landschaft, Vermeidung und Minderung 
von schädlichen Umwelteinwirkungen) 

§ 8 ff.  Landschaftsplanung, v. a. § 9 (5) Aufgaben und Inhalte der Land-
schaftsplanung 

§ 18  Regelung der Eingriffe in Natur und Landschaft (Verpflichtung zur 
Vermeidung, Minimierung und Ausgleich) i.V. mit §§13 ff 

§ 30  Gesetzlich geschützte Biotope 

§ 44  Regelung Artenschutz 

 Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) 

§ 1   Ziele 

§ 2   Grundsätze (Erhalt und nachhaltige Entwicklung von Natur und 
Landschaft) 

§ 6 ff.   Regelung der Eingriffe in Natur und Landschaft (Verpflichtung zur 
Vermeidung und Minimierung) 

§ 7   Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

§ 15  Gesetzlich geschützte Biotope 

Die in den oben genannten Fachgesetzen geregelten Belange werden beachtet 
und soweit sinnvoll und notwendig durch Maßnahmen der Landschaftspflege 
berücksichtigt. 

 

1.2.2 Umweltverträglichkeit 

Eine Pflicht zur (strategischen) Umweltprüfung ist in § 1 Abs. 1 Nr. 2 UVPG festge-
legt. Dementsprechend unterliegen alle Bauleitpläne – vorbehaltlich der §§ 13, 
13a BauGB - grundsätzlich einer Umweltprüfung (Nr. 1.8 der Anl. 5 UVPG). Gemäß 
§ 50 UVPG wird die Umweltverträglichkeitsprüfung einschließlich der Vorprüfung 
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dabei als Umweltprüfung nach den Vorschriften des Baugesetzbuchs durchge-
führt, ebenso die Überwachung. 

Die inhaltlichen Prüfaspekte sowie die Gliederung des Umweltberichtes sind in 
Anl. 1 zu § 2 (4) sowie § 2a BauGB festgelegt. Der nachfolgende Fachbeitrag be-
trifft die Aspekte der Grünordnungsplanung (§ 11 BNatSchG) sowie der Eingriffs-
regelung (§ 18 BNatSchG) und dient als Grundlage für den (formalen) Umweltbe-
richt. Des Weiteren werden Vorschläge für Regelungen des Bebauungsplans ge-
macht. 

 

1.3 Methodik und Vorgehensweise 

1.3.1 Bestandserfassung 
Die Ausarbeitung des Fachbeitrags erfolgt insbesondere auf der Grundlage und 
unter Verwendung der bereitgestellten Kataster- und Lagepläne, Luftbilder, der 
Kartierung der Fauna und der Vegetation im Jahr 2019 und 2020 durch das Büro 
‚Dr. Wilhelmi – Consultant für Umweltmanagement‘ sowie der Begehung, Auswer-
tung und Kartierung des Bestandes im Bearbeitungsgebiet durch die Modus Con-
sult Gericke GmbH & Co. KG (22.05.2020, 21.06.2021, 28.06.2021). 

1.3.2 Beschreibung und Bewertung 
Um die umweltrelevante Bedeutung des städtebaulichen Konzeptes zu erfassen, 
werden die naturschutzrechtlichen Schutzgüter erfasst und bewertet.  Dabei 
handelt es sich um die Schutzgüter Fläche, Boden, Wasser, Luft/Klima, Tiere und 
Pflanzen, das Wirkungsgefüge zwischen den abiotischen und biotischen Schutz-
gütern sowie die biologische Vielfalt, Menschen und deren Gesundheit, die Land-
schaft sowie Kultur- und Sachgüter. Die Bewertung erfolgt verbal-argumentativ 
unter Berücksichtigung der folgenden Eigenschaften: 

 Naturnähe - Eignungskriterien für Naturhaushalt und Mensch, 
 Strukturvielfalt, 
 Seltenheit und Gefährdung – Empfindlichkeit gegenüber Beeinträchtigungen 

und Funktionseinschränkungen, 
 Entwicklungsdauer und Ersetzbarkeit. 

Grundlage des Fachbeitrags ist der Bebauungsplanentwurf der Stadt Ludwigsha-
fen mit dem Stand vom 26.09.2022. Anhand des zugrundeliegenden Bebauungs-
plans werden die zu erwartenden Wirkfaktoren benannt, die aufgrund der Fest-
setzungen in dem Geltungsbereich möglicherweise erwartet werden können. 
Dies geschieht unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Schutzgüter und 
der Wechselwirkungen, die sich darstellen können sowie zusätzlich angefertig-
ten Fachgutachten, wie Artenvorkommen (WILHELMI 2021), Boden (RSK 2020), 
Klima (LOHMEYER 2019) und einer Stellungnahme zu Geruchsimmissionen 
(LOHMEYER 2020). 
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1.3.3 Maßnahmenkonzept 
Die Resultate der Analysen und Untersuchungen werden zur Formulierung der 
Zielvorstellungen und Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen so-
wie Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zugrunde gelegt. 

1.3.4 Plandarstellung und Bauleitplanung 
Die Bestandserhebung, die ökologische Wertigkeit von Bestand und Planung so-
wie die baulichen und landespflegerischen Maßnahmen werden in Plänen in je-
weils geeigneten Maßstäben dargestellt. Zudem werden die Resultate der land-
schaftsplanerischen Darstellung, wie auch die Ergebnisse der Ausgleichsrege-
lungen und Umweltprüfung für die Aufnahme in die textlichen sowie zeichneri-
schen Festsetzungen der Bauleitplanung aufbereitet. 

 

2. Bestandaufnahme und Bewertung des Umweltzustandes 

2.1 Zielvorgaben aus übergeordneten Planungen 

Der einheitliche Regionalplan Rhein-Neckar des Verbandes Region Rhein-
Neckar von 2014 (REGIONALPLAN 2014) stellt den Geltungsbereich in der Raum-
nutzungskarte als geplante Siedlungsfläche „Industrie und Gewerbe“ dar. Die 
Ausweisung als Gewerbegebiet entspricht somit den Zielen des Regionalplans.  

 

 
 
Zudem bleiben die im Norden verlaufende Ost-West Trasse der Bahn, sowie die 
im Süden verlaufende Straßenbahnlinie mit allen derzeit vorhandenen Halte-
punkten unbeeinträchtigt. Im Süden schließt das in einem regionalen Grünzug 
liegende Landschaftsschutzgebiet ‚Keuzgraben‘ an den Geltungsbereich an, süd-
östlich liegt der als Grünzäsur dargestellte Grünzug Marlach.  
Die horizontale blaue Schraffur der Erläuterungskarte weist das Gebiet in dem 
sich der Geltungsbereich befindet als „Überschwemmungsgefährdeter Bereich“ 

Abbildung 2: Auszug des Regionalplan des Verbands Region Rhein-Neckar, 2014 
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aus. Zudem ist das Gebiet als „Flächen mit hoher bis sehr hoher klimaökologi-
scher Bedeutung“ (hellblaue Färbung) ausgewiesen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Das Entwicklungskonzept des Landschaftsplans der Stadt Ludwigshafen am 
Rhein (LANDSCHAFTSPLAN 1998) sieht für den Geltungsbereich Flächen mit über-
wiegend gewerblicher bzw. industrieller Nutzung vor. Zudem ist die Entwicklung 
einer Grünachse (Bereiche für extensives Grünland, Einzelstrukturen, Grünflä-
chen, Wegeachsen und Infrastruktur für Erholung) vorgesehen. Für die „Entwick-
lungsachse West Nördlich Stadtbahn“ sind die Sicherung der klimatischen Aus-
gleichswirkungen, das Freihalten von Grünachsen für die Erholung sowie eine 
großzügige Be- und Umgrünung der Bauflächen als Auflagen für die Bebauung 
festgehalten. Vorbelastungen und Konflikte sind hier durch fehlende Grünver-
bindungen sowie innerhalb des Geltungsbereichs liegende „Wilde“ (Grabeland-, 
Kleingarten- und Campingnutzungen mit Tendenz zu ungeordneten Splittersied-
lungen) gegeben. Die im Zielkonzept vorgesehene gewerbliche Nutzung führt zu 
einer Flächenversiegelung mit erhöhtem Oberflächenabfluss und Überwärmung. 
Die das Gebiet querende große Grünachse ist bereits bei den nördlich angren-
zenden Baugebieten unterbrochen und daher nur abgewandelt in Form zweier 
schmälerer Grünstreifen im Plan realisiert. 
 

Abbildung 3: Auszug des Regionalplans - Erläuterungskarte Natur, Landschaft und Umwelt des 
Verbandes Region Rhein-Neckar, 2014 
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Abbildung 4: Auszug des Zielkonzeptes des Landschaftsplans der Stadt Ludwigshafen am Rhein, 
1998 

Im Flächennutzungsplan der Stadt Ludwigshafen Am Rhein aus dem Jahre 1999 
ist der Geltungsbereich des Bebauungsplans als „Gewerbliche Baufläche“ darge-
stellt (FLÄCHENNUTZUNGSPLAN TEILÄNDERUNG STAND 2020). Entlang der Straßen-
bahnlinie der Rhein-Haardt-Bahn liegen Grünflächen. Demnach ist der Bebau-
ungsplan aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. 

 
Abbildung 5: Auszug des Flächennutzungsplanes der Stadt Ludwigshafen am Rhein 

Der Flächennutzungsplan ist in Teilen aktualisiert durch die überlagernde FNP-
Teiländerung Nr.10 südöstlich des Plangebiets. 
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2.2 Lage im Raum 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 586b umfasst eine Flä-
che von ca. 15,7 ha. Er befindet sich innerhalb der Gemarkung Ludwigshafen-Og-
gersheim (Rheinland-Pfalz) (Gem.-Nr. 4155), ca. 800 m nördlich der A 650 und ca. 
3,4 km westlich des Rheins (s. Abbildung 6) 

Im Norden wird der Geltungsbereich durch die Mannheimer Straße begrenzt, im 
Osten bildet die östliche Grenze des Flurstücks Nr. 2829/1, im Süden die Grenzen 
der Flurstücke Nr. 2829/6 Weg, 2266/39 Weg, 2930/10 Weg sowie im Westen die 
westliche Grenze des Flurstücks Nr. 2909/3 die Umgrenzung. Im Norden des Gel-
tungsbereiches befindet sich ein Gewerbegebiet, westlich des Geltungsbereichs 
liegen Wohngebiete, im Süden landwirtschaftlich genutzte Acker- und Grünland-
flächen. Im Süden verläuft zudem die Gleisanlage der Straßenbahnlinie nach Og-
gersheim. Östlich des Geltungsbereiches liegt das Gebiet des rechtskräftigen Be-
bauungsplans Nr. 657„Westlich Heinrich-Pesch-Haus“, in dem derzeit ein urba-
nes Gebiet entwickelt wird. 

Der Geltungsbereich liegt innerhalb der Großlandschaft des nördlichen Ober-
rheintieflandes (22) und darin im Landschaftsraum der Mannheim-Oppenheimer 
Rheinniederung (222.1). Der Landschaftsraum umfasst die Rheinniederung zwi-
schen Mannheim/Ludwigshafen und Oppenheim. Im Süden grenzt an die Parkin-
sel der Landschaftsraum „Speyerer Rheinniederung“ (222.2). Die Überschwem-
mungsgefahr schränkte eine Besiedelung des Raumes ursprünglich stark ein, so-
dass diese nur an wenigen erhöht gelegenen Standorten möglich war. Die Stadt 
Ludwigshafen befindet sich im Südteil des Landschaftsraums und dehnt sich bis 
an den Rhein aus. (LANIS 2020). 

 

Abbildung 6: Lage des Geltungsbereichs des Bebauungsplans Nr. 586b "Mittelstandspark Mann-
heimer Straße" (Quelle: LANIS Kartenserver, 2020) 
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2.3 Schutzgebiete und kartierte Biotopstrukturen 

Im südöstlichen Teil des Geltungsbereiches liegt das Biotop HK7 „Streuobstgar-
tenbrache“ (BT-6516-0798-2006), das als „verwilderter Obstgarten in Senke nörd-
lich der Rhein-Haardt-Bahn“ beschrieben wird. Das Biotop liegt zudem im Bio-
topkomplex „Marlach-Wiese und angrenzende Gehölz-Biotope“ (BK-6516-0261-
2006) (LANIS 2020).  

Südwestlich des Geltungsbereichs und der Straßenbahntrasse liegt entlang des 
Kreuzgrabens das Landschaftsschutzgebiet „Kreuzgraben“ (07-LSG-7314-002) 
(LANIS 2020).  

Es liegen keine weiteren Schutzgebiete im Bereich des Geltungsbereichs. 

 

2.4 Beschreibung der Landschaftsplanerischen Entwicklungsziele  

Das Vorhabengebiet beschreibt den Übergang zwischen Agrarlandschaft hin zu 
stark anthropogen überformten Siedlungs- und Gewerbebereichen. Die städte-
bauliche Grenze soll durch die Schienenstrecke südlich des Geltungsbereichs 
optisch gegenüber den anschließenden Agrarflächen abgrenzen. Es gilt, einen 
harmonischen Übergang von Grünstrukturen hin zu Gewerbeeinheiten zu schaf-
fen. Dies wird Landschaftsplanerisch mit einer lockeren Anordnung der Bebau-
baren Grundstücken, zerschnitten durch extensive Grünflächen, realisiert. Es 
ergibt sich durch die randliche Eingrünung mit Bäumen eine Übergangszone, 
welche den Ansprüchen der modernen Landschaftspflege entspricht und gleich-
zeitig ein zukunftstragendes Gewerbegebiet entwickelt, welches auch für die dort 
zukünftig ansässigen Unternehmen eine landschaftliche Qualität aufweist.  

 

2.5 Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustandes 

Die nachfolgende Beschreibung der Schutzgüter erfolgt – soweit die Datenlage 
dies zulässt – grundsätzlich nach der folgenden Gliederung: 

 Naturräumliche Gegebenheiten - Bestand 
 Bedeutung 
 Empfindlichkeit 
 Vorbelastung (sofern erforderlich) 

Als Untersuchungsgebiet wird der Geltungsbereich berücksichtigt. Umweltrele-
vante Auswirkungen, die über den Geltungsbereich hinauswirken, werden den-
noch analysiert und dargelegt. 
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2.5.1 Geologie, Boden und Relief 

Naturräumliche Gegebenheiten – Bestand 
Der oberflächennahe Untergrund im Geltungsbereich wird von holozänen Sedi-
menten der Rheinaue mit alten Mäandersystemen gebildet. Die fluviatilen Sedi-
mente sind lehmig bis sandig, z. T. kiesig oder tonig sowie humos im Bereich der 
Altarme (LGB 2020). 

Die Stadt Ludwigshafen liegt zum Großteil in der Bodengroßlandschaft „Auen 
und Niederterrassen“. Die Leitböden sind Gley-Vegen und Tschernitzen aus car-
bonatischem Auenton, Auenschluff und Auenlehm. Die Bodenart ist natürlicher-
weise sandiger Lehm; entlang des Rheins besteht ein sehr hohes Ertragspoten-
tial und Nitratrückhaltevermögen (LGB 2020). 

Der Geltungsbereich ist durch ackerbauliche Nutzung, Kleingartenstrukturen, 
einzelne Gewerbebetriebe sowie Grünstrukturen geprägt. In den überbauten Be-
reichen ist die Bodenfläche teilweise großflächig versiegelt und weist dadurch 
keine natürlichen Bodenfunktionen mehr auf. Auch auf den als Kleingärten und 
ackerbaulich genutzten Flächen unterliegen die Böden durch die Bewirtschaf-
tung einer anthropogenen Prägung, z. B. in Form des Eintrags von Düngemitteln 
und Herbiziden sowie der Bodenbearbeitung durch den Einsatz von Ackerbau-
maschinen. 

Bedeutung 
Hinsichtlich der Beurteilung der Bedeutung ist zum einen der Aspekt des Natür-
lichkeitsgrads von Bedeutung. Der Schutz des Bodens erfordert die Erhaltung 
von Flächen mit natürlichen Bodenfunktionen und entwickelten Bodenprofilen 
(vgl. § 1 Bundes-Bodenschutzgesetz). Insofern bietet sich hier neben der natür-
lichen Lagerung die Belastungsfreiheit eines Bodens als Bewertungskriterium 
an. Unbelastete und ungestörte Böden werden höher bewertet als mit Schad-
stoffen belastete und umgelagerte Böden. Bei den Böden im Geltungsbereich ist 
durch die zum Teil bestehende Bebauung und dadurch bedingte Versiegelung 
keine natürliche Lagerung mehr vorhanden. Der Natürlichkeitsgrad ist hier als 
sehr gering einzustufen. Die landwirtschaftlich genutzten Flächen sind durch die 
ackerbaulichen Aktivitäten gestört, dennoch ist der Natürlichkeitsgrad als mittel 
zu bewerten. Ein hoher Natürlichkeitsgrad kommt den Bodenflächen zu, auf de-
nen die im Geltungsbereich vorkommenden Grünstrukturen außerhalb der ge-
nutzten Flächen liegen.  

Boden wird zudem vor allem im Hinblick auf die Funktionen betrachtet, die für 
den Erhalt der Bedeutung des Naturhaushaltes von besonderer Wichtigkeit sind 
und die es im Sinne einer allgemeinen Daseinsvorsorge nachhaltig zu sichern 
gilt. In diesem Sinne lassen sich folgende Hauptfunktionen unterscheiden: 
Standort für natürliche Vegetation und Kulturpflanzen, Ausgleichskörper im 
Wasserkreislauf sowie Filter und Puffer für Schadstoffe. 
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Die Bewertung des Bodens als Standort für Kulturpflanzen, Ausgleichskörper im 
Wasserhaushalt und Filter/Puffer für Schadstoffe wird in Anlehnung an die Bo-
denfunktionsbewertung des LGB vorgenommen (LGB 2020). Die Gesamtbewer-
tung der Bodenfunktionen im Geltungsbereich wird zum Großteil als mittel ein-
gestuft. Gleiches gilt für die einzelnen Bodenfunktionen „Standorttypisierung für 
die Biotopentwicklung“ und die Feldkapazität. Das Nitratrückhaltvermögen ist 
als mittel bis hoch, das Ertragspotenzial als hoch zu bewerten. Kleinflächig, auf 
Flächen entlang der Mannheimer Straße, besteht zudem ein sehr hohes Ertrags-
potential, die Gesamtbewertung dieser Flächen ist als hoch eingestuft. Aktuell 
werden diese Bereiche als Pferdekoppel und Kleingartenanlage genutzt, zum Teil 
sind die Flächen von Gebüschen bestanden. Überbaute Flächen zeigen keine  
oder nur noch eine sehr geringe Bodenfunktionserfüllung. 

Empfindlichkeit 
Versiegelung ist als der gravierendste Belastungsfaktor anzusehen, da sie zu ei-
ner Zerstörung sämtlicher Bodenfunktionen führt. Insofern werden alle nicht 
überbauten/versiegelten Flächen als 'hoch empfindlich' eingestuft. 

Die Umlagerung von Boden sowie Bodenauf- bzw. -abtrag stellen eine erhebliche 
Belastung des Bodenpotenzials dar, jedoch nur in Bereichen mit natürlichen Bo-
denprofilen. Die Böden im Geltungsbereich haben somit eine mittlere Empfind-
lichkeit gegenüber baulichen Eingriffen. 

Bodenverdichtungen führen vor allem zu einer Veränderung des Bodengefüges, 
d. h. zu einer Verminderung des Anteils an Grob- und Mittelporen. Hiermit ver-
bunden sind Störungen des Wasser- und Lufthaushalts, die alle wichtigen Bo-
denfunktionen beeinträchtigen. Alle bisher unversiegelten und unverdichteten 
Flächen sind als 'hoch empfindlich' gegenüber Bodenverdichtungen einzustufen.  

Die Empfindlichkeit eines Bodens gegenüber Schadstoffeintrag wird durch die 
Mobilität der Schadstoffe sowie vor allem durch seine Akkumulationsfähigkeit 
bestimmt. Die Pufferfunktion des Bodens wird über das Nitratrückhaltevermö-
gen als mittel angegeben. Die Empfindlichkeit des Bodens gegenüber Schadstof-
feinträgen kann somit als mäßig bis hoch eingestuft werden.  

 

2.5.2 Fläche 

Bestand 
Die Gesamtfläche des Geltungsbereichs umfasst ca. 15,7 ha. Die Flächenkulisse 
beschreibt eine überwiegend landwirtschaftlich genutzte Fläche, welche im Nor-
den in gewerbliche Nutzungen übergeht. Dort verläuft angrenzend die Mannhei-
mer Straße. Zwischen den als Acker genutzten Agrarflächen, welche den über-
wiegenden Teil der Fläche im Bestand ausmachen, befinden sich einzelne Ge-
hölzbestände sowie ruderale Bereiche. Randlich werden Flächenanteile als Wei-
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den genutzt. Die Fläche ist in ihrem aktuellen Zustand zwar anthropogen über-
formt, wirkt jedoch durch ihre nach Süden hin offenen Bereiche bisher als Über-
gangsbereich zwischen bebauten und unbebauten Flächen am Ortsrand.  

Bedeutung 
Flächen sind limitierende Teilaspekte des Naturhaushalts, da sie nicht neu ge-
neriert werden können. Die Bedeutung einer Fläche im Sinne des Naturschutzes 
wird überwiegend durch ihre ökologische Kapazität und ihr Habitatpotenzial be-
stimmt. Somit ist die Bedeutung der Fläche für den Naturhaushalt zum einen als 
mittel anzusetzen, da es sich um eine der Natur zur gewissen Nutzung zur Verfü-
gung stehenden Fläche am Ortsrand handelt, welche zudem einen gewissen Na-
türlichkeitsgrad aufweist. Zum anderen wirkt sich jedoch die bereits bestehende, 
anthropogene Überformung der Fläche als mindernder Faktor aus.  

Empfindlichkeit 
Das Schutzgut Fläche ist in seiner Form empfindlich gegenüber Nutzungsände-
rungen und Überbauung, da die Fläche dem Naturhaushalt dann nicht mehr zur 
Nutzung zur Verfügung stehen kann oder dies erheblich gemindert wird. Anthro-
pogen überformte Flächen, welche jedoch überwiegend als Agrarlandschaft be-
schrieben sind, zeichnen sich in Ihrer Flächengestalt durch eine gewisse Natur-
nähe, je nach Grad der Intensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung, aus. 
Diese sind in ihrer Empfindlichkeit gegenüber Bebauung als hoch einzustufen. 

 

2.5.3 Wasser 

Naturräumliche Gegebenheiten – Bestand 

Fließgewässer und stehende Gewässer 
Der Geltungsbereich liegt etwa 3,4 km westlich des Rheins (Gewässer 1. Ordnung). 
Westlich des Geltungsbereichs fließt der Kreuzgraben, nach dem das angren-
zende Landschaftsschutzgebiet benannt ist. Das Fließgewässer 3. Ordnung fließt 
ab der Wollstraße unterirdisch bzw. verrohrt. Die Gewässergüte wurde nicht er-
fasst (MUEEF 2020a, MUEEF 2020b). 

Der Geltungsbereich liegt - bedingt durch die Nähe zum Rhein - in einem Risiko-
gebiet außerhalb von Überschwemmungsgebieten nach Hochwasserrisikoma-
nagement-Richtlinie (Richtlinie 2007/60/EG). Dies sind Gebiete, die von Hoch-
wasser betroffen werden, mit welchen seltener als einmal in 100 Jahren zu rech-
nen ist. Jedoch bestanden für diese Gebiete mit Blick auf die Bauplanung der 
Kommunen und für den einzelnen Bauherrn bisher keine besonderen Pflichten. 
Gleichzeitig liegt die Fläche – wie angrenzende Siedlungsbereiche, insbesondere 
nördlich und östlich – bereits hinter den Hochwasserschutzanlagen des Landes 
Rheinland-Pfalz und ist hinsichtlich des Hochwasserschutzes insofern ähnlich 
einzuordnen. 

Offe
nla

ge
  

ge
mäß

 §3
 (2

) B
au

GB



Bestandaufnahme und Bewertung des Umweltzustandes 21 

Stadt Ludwigshafen am Rhein 
Bebauungsplan Nr. 586b 
„Mittelstandspark Mannheimer Straße“ 
Umweltbericht mit Grünordnungsplan 
Speyer, 11.01.2024, GOP_LU_Mittelstandspark 

MODUS CONSULT

Grundwasser 
Die Grundwasserlandschaft des Oberrheingrabens wurde durch quartäre und 
pliozäne Sedimente gebildet. Der Geltungsbereich liegt im Grundwasserkörper 
„Rhein, RLP, 5“, der eine Fläche von 413 m² einnimmt. Der Grundwasserleitertyp 
ist ein silikatischer oder karbonatischer Porengrundwasserleiter aus pleistozä-
nen Sanden und Kiesen mittlerer Durchlässigkeit (>1E-4 bis 1E-3 m/s). Die Grund-
wasserneubildung im Geltungsbereich liegt mit einer Niederschlagsmenge von 
>550-660 mm/a bei etwa 56 mm/a. Der chemische Zustand des Grundwasserkör-
pers im Großraum Ludwigshafen ist als schlecht einzustufen, der mengenmäßige 
Zustand des Grundwasserkörpers als gut zu bewerten. Die Grundwasserüberde-
ckung ist ungünstig (MUEEF 2020a). Gemäß der hydrogeologischen Kartierung ist 
das Grundwasser zwischen 3 – 4 m unter GOK zu erwarten (RSK 2020).  

Bedeutung 
Grundwasservorkommen sind umso bedeutender, je größer ihre Ergiebigkeit ist. 
Die Ergiebigkeit des Grundwassers ist unter anderem abhängig von der Grund-
wasserneubildungsrate, das heißt der Niederschlagsmenge abzüglich Verduns-
tung und Abfluss. Aufgrund der geringen Niederschläge und der vorhandenen 
Bebauung im Stadtgebiet Ludwigshafen ist die Ergiebigkeit des Grundwassers 
eher gering (MUEEF 2020a). Dennoch kommt dem Geltungsbereich aufgrund der 
zum Großteil unversiegelten Fläche eine Bedeutung als Infiltrationsfläche für die 
Grundwasserneubildung zu.  

Empfindlichkeit 
Es besteht grundsätzlich eine hohe Empfindlichkeit gegenüber Versiegelung, da 
wichtige Funktionen wie die Grundwasserneubildung und das Wasserrückhalte-
vermögen auf der Fläche verloren gehen. 

Vorbelastung 
Der chemische Zustand des Grundwasserkörpers im Großraum Ludwigshafen ist 
als schlecht einzustufen (MUEEF 2020a). Vorbelastungen sind im Bereich der be-
reits versiegelten Flächen (Verlust von Infiltrationsfläche), sowie durch die ho-
hen Nitratwerte durch die Stoffeinträge aus Düngemitteln der Landwirtschaft 
vorhanden.  

Aus den Untersuchungen der registrierten Altablagerungen ergaben sich bei Ab-
lagerung 5682U050-2 Prüfwertüberschreitungen. Nach Einschätzung des Fach-
gutachters kann von dem vorliegenden Analysenergebnis jedoch nicht auf das 
Vorliegen einer Grundwassergefährdung geschlossen werden. Auch Ablagerung 
5862U046-2 zeigt hohe PAK- und MKW-Gehalte mit deutlichen Prüfwertüber-
schreitungen nach BBodSchV. Eine durchgeführte Sickerwasserprognose anhand 
der vorliegenden Ergebnisse ergab eine wahrscheinliche Grundwassergefähr-
dung. Mittels Grundwassermessstellen sollte der Abstrom auf Belastungen durch 
PAK und MKW analysiert werden oder – alternativ dazu – ist eine Kennzeichnung 
und zeitnahe Beseitigung der Auffüllungen zu empfehlen (RSK 2020).  
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Die Empfindlichkeit des Schutzguts Wasser gegenüber der Planung wurde zudem 
vertieft vom Wasserwirtschaftsamt der Stadt Ludwigshafen geprüft. Ein Wasser-
wirtschaftliches Gutachten liegt den Unterlagen bei.  

 

2.5.4 Klima / Luft 

Bestand 
Die Stadt Ludwigshafen liegt im Klimabezirk Südwestdeutschland (DWD 1957). 
Das Klima des Untersuchungsraumes ist gekennzeichnet durch eine hohe durch-
schnittliche Jahrestemperatur von 9,9 °C und geringen Niederschlagsmengen 
von 522 mm/m² im Jahr. Das Jahresmittel der Windgeschwindigkeiten liegt bei 
2,5 m/s und stadtklimatische Effekte wie luft- und klimahygienische Belastungen 
treten häufig auf. 

In den bebauten Bereichen des Geltungsbereichs herrscht durch Wärmespeiche-
rung- und -abstrahlung der versiegelten Flächen und der Baukörper ein erhöh-
tes Temperaturniveau. Durch die angrenzenden Ackerflächen sowie Gehölzstruk-
turen findet ein Temperaturausgleich statt. 

Auf den flächenhaften und zusammenhängenden Freiflächen sind mittlere Wind-
geschwindigkeiten vorherrschend. Bestehende Gebäude und Bauwerke führen 
zu verringerten mittleren Windgeschwindigkeiten (LOHMEYER 2019). 

Bedeutung 
Die bioklimatischen Schutz- und Regenerationsleistungen der Landschaft sind 
vor allem für die Siedlungsbereiche von Bedeutung. An austauscharmen Strah-
lungstagen während des Sommers kann die Überwärmung der Siedlungsberei-
che zu bioklimatischen Belastungen führen. Das Ausmaß der Überwärmung 
wächst dabei mit Ausdehnung und Massierung der Bebauung. Durch Kalt- und 
Frischluftzufuhr aus angrenzenden Ausgleichsräumen können diese Belastungen 
verringert bzw. abgebaut werden. Diese lokalen, thermisch induzierten Windsys-
teme zwischen Siedlungsgebieten (Wirkungsraum) und Freiflächen (Ausgleichs-
raum) sorgen für Frischluftzufuhr. Demzufolge kommt den Ackerflächen und Ge-
hölzstrukturen eine hohe Bedeutung für die Frisch- und Kaltluftproduktion im 
Geltungsbereich zu. Die Gehölzstrukturen sind zudem bedeutende Schatten-, 
Feuchtigkeits- und Sauerstoffspender; Stadtbäume tragen maßgeblich zu einer 
Besserung der Luftqualität durch die Filterung von Staub und gasförmigen Luft-
verunreinigungen bei. 

Empfindlichkeit 
Aufgrund der o.g. Ausführungen zur Bedeutung werden die bestehenden Bäume 
und Gehölzstrukturen im Geltungsbereich mit hoher Empfindlichkeit gegenüber 
einem Verlust bewertet. 

Vorbelastung 
Vorbelastungen sind v.a. durch die bebauten und versiegelten Flächen vorhan-
den. 
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2.5.5 Tiere und Pflanzen sowie biologische Vielfalt 

Naturräumliche Gegebenheiten – Bestand 

Biotoptypen 
Die Bestandserfassung der aktuellen Vegetation erfolgte im Zeitraum April bis 
September 2019 (Kartierschlüssel nach LKOMPV-E ANL. 7, 2013) (WILHELMI 2021). Dar-
über hinaus werden verfügbare Quellen (Luftbilder) ausgewertet und in die Be-
standsaufnahme integriert. Die erfassten Biotoptypen innerhalb des Geltungs-
bereichs sind nachfolgend tabellarisch aufgelistet und beschrieben und in der 
Bestandskarte dargestellt (siehe Plan 1). 

 
Tabelle 1: Biotoptypen innerhalb des Geltungsbereichs 

Kürzel Biotoptyp Beschreibung 

BA1 Feldgehölz aus 
überwiegend ein-
heimischen Baum-
arten 

Über Sukzession entstandener lockerer Baumbestand, über-
wiegend jüngerer und vereinzelt älterer, zumindest stärkerer 
Baumindividuen. Im Unterwuchs dichte Brombeerverbu-
schung. Aspektprägende Gehölze sind Zitterpappel (Populus 
tremula), Robinie (Robinia peudoacacia) und Götterbaum 
(Ailanthus altissima) 

BB0 und 
BBO/HF2 

Gebüsch und Ge-
büsch auf Auf-
schüttung 

Alle so bezeichneten Strukturen sind Dominanzbestände der 
Brombeere (Rubus sect. Rubus.), die i. d. R. einen extrem 
dichten, bis über zwei Meter hohen Bewuchs bilden. Im gro-
ßen, zentral gelegenen Bestand über einer Aufschüttung fin-
den sich vereinzelt durchgewachsen Baum- und Strauchar-
ten wie Echte Walnuss (Juglans regia), Vogelkirsche (Prunus 
avium), Wildrose (Rosa sp.), randständig Eingriffeliger Weiß-
dorn (Crataegus monogyna) und Roter Hartriegel (Cornus 
sanguinea) 

BD2 Strauchhecke, 
ebenerdig 

Linearer Bestand, südorientiert entlang von Gewerbeflä-
chen. Aspektprägend sind Brombeere (Rubus sect. Rubus), 
Schwarzer Holunder (Sambucus nigra) und Forsythie (Forsy-
thia x sp.) 

BD3 Gehölzstreifen Lockerer Baum- und Strauchbestand zwischen Acker und 
Fußpfad. Aspektprägend sind Steinobstbäume aus der Gat-
tung Prunus (Pflaume, Mirabelle), Kirschpflaume (Prunus 
cerasifera), Apfel (Malus domestica) und Schwarzer Holunder 
(Sambucus nigra) 

HK7 Baumhecken aus 
Streuobstbrache 
(HK7) hervorgegan-
gen 

Durch Wurzelbrut und Kernwuchs v.a. von Obstbäumen dicht 
gewachsene Gehölze mit Wuchshöhen bis etwa 5 m. Aspekt-
prägend sind die bereits oben genannten Gehölzarten; in 
einzelnen Einheiten kommt noch Hybridpappel (Populus x 
canadensis) hinzu. 
Der Biotopkomplex BD6/HK7 ging vermutlich aus einer Obst-
baumpflanzung in einer Geländesenke (alter Graben?) her-
vor, ist aber so durchgewachsen, dass der Bestand nicht 
mehr als Brache einer Streuobstwiese erfasst werden kann. 
In die ursprünglichen Steinobstbestände sind weitere Baum- 
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und Straucharten eingewachsen. Aspektprägend sind Arten 
aus der Gattung Prunus domestica (diverse Sorten), Vogel-
kirsche (Prunus avium), Feldahorn (Acer campestre), Spitz- 
ahorn (Acer platanoides), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), 
Echte Walnuss (Juglans regia), Schlehe (Prunus spinosa), Ein-
griffeliger Weißdorn (Crataegus monogyna) und Roter Hart-
riegel (Cornus sanguinea). Die Feldschicht wird dominiert 
von Echter Nelkenwurz (Geum urbanum).  
Der Bestand BD6/HK7 ist in der Biotopkartierung Rheinland-
Pfalz (PRAXISLEITFADEN, ANL. 7) erfasst. Von allen Gehölzstand-
orten des Geltungsbereichs zeigt er das höchste Angebot an 
Stammhöhlen, Nischen, Faul- und Mulmstellen, stehendes 
und liegendes Totholz bis geringe Baumholzstärke. Sehr 
viele Bäume zeigen Specht-Schlagmarken, was auf ein gutes 
Angebot xylobionter Insekten hinweist. Der Bestand zeigt da-
mit die höchste „ökologische Gabe“ im Geltungsbereich. 

BF1 Baumreihe Bei den östlichen Kleingärten stehen lockere Baumreihe, de-
ren Individuen Brusthöhendurchmesser (BHD) von 15-20 cm 
haben. Aspektprägend sind Feldahorn (Acer campestre) und 
Robinie (Robinia peudoacacia) 

BF2 Baumgruppe Zwischen Autohof und Pferdekoppel befindet sich eine 
Gruppe aus stärkeren Baumindividuen. Aspektprägend sind 
Echte Walnuss (Juglans regia) und Traubenkirsche (Prunus 
padus) 

BF3 markante Einzel-
bäume 

In der Bestandskarte (s. Plan 1) sind die Biotop- und Biotop-
potentialbäume eigens dargestellt. Dabei handelt es sich  
i. d. R. um starke Individuen mit BHD von 40 cm und mehr, 
die Baumhöhlen, Stamm- oder Rindenspalten, Faul- und 
Mulmstellen, Saftfluss, Astausbrüche oder Totholz im Kro-
nenbereich zeigen. Diese Strukturen sind wichtige Requisi-
ten für Insekten, Vögel oder Fledermäuse 

BH0 Allee Allee entlang der Mannheimer Straße bestehend aus Plata-
nen und vereinzelten Linden 

Grünland 

EA0 Fettwiese Kleinflächige sowie eingezäunte Mähwiesen im Nordosten 
des Geltungsbereichs. Die westliche Fläche zeigt einen für 
eine Mähwiese recht untypischen Dominanzbestand aus 
Kriechendem Fingerkraut (Potentilla reptans). Die Flächen 
scheinen der bedarfsorientierten Frischfutterherstellung zu 
dienen – die westliche Fläche wurde bei der Kartierung be-
reits in der dritten Aprilwoche erstmals gemäht. 

EA1 Fettwiese, mäßig 
artenreich mit Mist-
haufen 

Artenreiche Fettwiese mit recht umfangreicher, jedoch punk-
tueller Pferdemistablagerung (Abwertung in der Eingriffs- 
Ausgleichsbilanz um 3 Wertpunkte) 

ED1 Magerwiese Auf überwiegend sandigem Substrat, extensiv gemäht, 
schwachwüchsig. Die Fläche unterliegt offensichtlich keiner 
geregelten Mähnutzung, sondern ist Teil eines Reitpfads, der 
innerhalb der Fläche aber exakt eingehalten wird. 
Ein Schutzstatus gemäß § 30 BNatSchG bzw. § 15 LNatSchG 
besteht nicht 
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EE2 Brachgefallene 
Weidefläche 

Die Weidefläche hat eine artenreiche Vegetation. Teilweise 
befindet sich hier verdichteter Boden und damit vereinzelt 
dünne Vegetationsbestände. 
 
 

Weitere anthropogen bedingte Biotope 

HA0 Intensiv-Ackerflä-
chen 

Im Osten Getreideanbau, im Westen Hackfrucht- und/oder 
Gemüseanbau mit Beregnung bis Mitte/Ende Oktober 

HB0 Ackerbrache Dominanzbestand der Quecke (Elymus repens) 

HB1 Einsaat-Ackerbra-
che 

Ackerfolgegesellschaften (zeitweise Dominanzbestand mit 
Klatschmohn Papaver rhoeas) und Ergänzungssaaten, die 
sehr wahrscheinlich der Futterherstellung dient. Auf der Flä-
che werden aber auch Ernterückstände/-überschüsse abge-
kippt 

HJ0 Hausgarten gehölzreich, sehr extensiv gepflegt 

HJ4 Gartenbrache sehr junges Brachestadium, noch ohne erkennbar struktur-
verändernde Sukzession 

HJ5 Gartenbaubetrieb Rosengärtnerei südlich der Mannheimer Straße 

EB2 Frische bis mäßig 
trockene Mähweide 

Longierplatz und zeitweise als Pferdekoppel genutzt, mäßig 
artenreich 

HN1 Gebäude  

HS1 Kleingartenanlage, 
strukturarm 

Die Anlagen bestehen im Wesentlichen aus Nutzrasen (Spiel, 
Freizeit) und kleineren Nutzbeeten sowie Blumenrabatten. 
Wenige, aber starke Einzelbäume an den Parzellengrenzen 

HS2 Kleingartenanlage, 
strukturreicher 

intensiver gepflegt/genutzt als die o.g. Einheit, aber baum- 
und strauchreicher 

HT1 Hofplatz mit hohem 
Versiegelungsgrad 

 

HT3 Lagerplatz, unver-
siegelt 

 

HT4 Lagerplatz, versie-
gelt 

Kfz-Stell- und Schaufläche 

Saum bzw. linienförmige Hochstaudenflur 

KB1 Ruderaler trocke-
ner Saum 

nicht oder selten gemäht, Altgrasbestand, vorwiegend aus 
Obergräsern wie Gewöhnlicher Glatthafer (Arrhenaterum 
elatior), Gewöhnliches Knäulgras (Dactylis glomerata) 

Verkehrs- und Wirtschaftswege 

VB1 Wirtschaftsweg be-
festigt 

Wirtschafts- und Radweg (versiegelt) entlang der Bahntrasse 
sowie geschotterte, stark verdichtete Wege im Gebietsinne-
ren 

VB2 Feldweg, unbefes-
tigt 

als Zufahrt zu den östlichen Kleingärten mit Schotter was-
sergebunden, die übrigen Strecken offener Rohboden 

VB5 Rad- und Fußweg entlang der Mannheimer Straße 
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Tiere 
Informationen zu Tieren im Geltungsbereich liegen durch den Fachbeitrag Arten-
schutz (WILHELMI 2021) vor. Bei der Beurteilung der Ergebnisse wurden auch ge-
zielte und zufällige Beobachtungen aus den im Süden und Osten angrenzenden 
Offenland- und Gehölzflächen berücksichtigt. Die Bestandserfassung erfolgte an 
14 Tagen im Zeitraum April – Oktober 2019. Im Rahmen der biologischen Beglei-
tung von Altlastenschürfungen und aufgrund von dabei resultierenden Ver-
dachtsmomenten erfolgten Nachbeobachtungen im März/April und Mai/Juni 
2020 an insgesamt drei Tagen. Hierbei wurden die folgenden Tiergruppen unter-
sucht: 

 Vögel, 
 Reptilien, 
 Säugetiere mit Fokus Fledermäuse, 
 Tagfalter und weitere Arthropoden. 

Bedeutung 

Biotoptypenbewertung 
Die Bewertung der Bedeutung der Biotoptypen des Geltungsbereichs wird, an-
hand folgender Kriterien durchgeführt: Naturnähe, Strukturvielfalt, Selten-
heit/Gefährdungsgrad, Entwicklungsdauer und Ersetzbarkeit (LKOMPV-E, 2013). 

Die Anwendung der o. g. Kriterien auf die im Untersuchungsgebiet vorkommen-
den Biotoptypen führt zu der in der Tabelle 3 dargestellten - auf die lokale Situ-
ation bezogene - Kategorisierung. Die Beurteilung und Differenzierung erfolgt 
hinsichtlich der Bedeutung, die die einzelnen Flächen im Sinne eines umfassend 
verstandenen Arten- und Biotopschutzes besitzen. 

Die einzelnen Kriterien werden mit Punkten von 1-6 bewertet, wobei 1 einer sehr 
geringen/nachrangigen Bedeutung, 6 einer sehr hohen Bedeutung entspricht. 
Aus der Bewertung der Einzelkriterien ergibt sich durch Summation die Gesamt-
bedeutung eines Biotoptyps. 

Tabelle 2: Wertstufen der integrierten Biotopbewertung 

 

6 21 - 24 Punkte hervorragend 

5 17 - 20 Punkte sehr hoch 

4 13 – 16 Punkte hoch 

3 9 – 12 Punkte mittel 

2 5 – 8 Punkte gering 

1 0 - 4 Punkte sehr gering / nachrangig 
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Tabelle 3: Bedeutung der Biotoptypen im Untersuchungsgebiet 

Biotoptyp Bedeutung Emp-
findlich-

keit N S G E GB 

Kleingehölze 

BA1 Feldgehölz aus überwiegend einheimischen 
Baumarten 

4 4 3 3  HO HO 

BB0 und 
BB0/HF2 

Gebüsch und Gebüsch auf Aufschüttung 3 3 3 2 M M 

BD2 Strauchhecke, ebenerdig 2 2 1 2 G M 

BD3 Gehölzstreifen 4 4 4 5 SH HO 

BD6 und 
HK7 

Baumhecken, z.T. aus Streuobstbrache (HK7) 
hervorgegangen 

4 5 4 5 SH SH 

BF1 Baumreihe 3 3 3 3 M M 

BF2 Baumgruppe 4 4 4 5 SH HO 

BF3 markante Einzelbäume 3 3 3 4  HO HO 

BH0 Allee 3 3 3 4  HO HO 

Grünland 

EA0 Fettwiese 3 2 2 2 M G 

EA1 Fettwiese, artenreich mit Misthaufen 2 3 2 1 G SG 

EB2 Frische bis mäßig trockene Mähweide 2 3 2 2 M G 

ED1 Magerwiese 4 3 4 5 HO HO 

EE2 Brachgefallene Weidefläche 2 1 1 1 G SG 

Weitere anthropogen bedingte Biotope 

HA0 Intensiv-Ackerflächen 2 1 1 1 G SG 

HB0 Ackerbrache 2 2 2 2 G SG 

HB1 Einsaat-Ackerbrache 3 4 3 3 HO G 

HJ0 Hausgarten 3 3 2 2 M M 

HJ4 Gartenbrache 3 4 3 3 H G 

  

Offe
nla

ge
  

ge
mäß

 §3
 (2

) B
au

GB



Bestandaufnahme und Bewertung des Umweltzustandes 28 

Stadt Ludwigshafen am Rhein 
Bebauungsplan Nr. 586b 
„Mittelstandspark Mannheimer Straße“ 
Umweltbericht mit Grünordnungsplan 
Speyer, 11.01.2024, GOP_LU_Mittelstandspark 

MODUS CONSULT

HJ5 Gartenbaubetrieb 1 2 1 1 G G 

HN1 Gebäude - - - - - - 

HS1 Kleingartenanlage, strukturarm 3 2 2 2 M M 

HS2 Kleingartenanlage, strukturreicher 3 2 2 2 M M 

HT1 Hofplatz mit hohem Versiegelungsgrad - - - - - - 

HT3 Lagerplatz, unversiegelt 1 1 1 1 SG SG 

HT4 Lagerplatz versiegelt - - - - - - 

Saum bzw. linienförmige Hochstaudenflur 

KB1 ruderaler trockener Saum 3 2 2 2 M M 

Verkehrs- und Wirtschaftswege 

VB1 Wirtschaftsweg, befestigt - - - - - - 

VB2 Feldweg, unbefestigt 1 1 1 1 SG SG 

VB5 Rad- und Gehweg - - - - - - 

 

Bedeutung der Einzelmerkmale  Gesamtbedeutung (GB) 
N Naturnähe HE hervorragend 
S Strukturvielfalt SH sehr hoch 
G Seltenheit / Gefährdung HO hoch 
E Entwicklungsdauer / Ersetzbarkeit M mittel 
  G gering 

  SG sehr gering / nachrangig 
 

Es zeigt sich, dass die Gehölze im Geltungsbereich eine mittlere bis hohe Bedeu-
tung aufweisen. Die aus einer Streuobstbrache entstandenen Baumhecken 
(B6/HK7) weisen sogar eine sehr hohe Bedeutung auf. Eine mittlere Bedeutung 
kommt ebenso den Grünlandflächen sowie Gartenflächen im Geltungsbereich zu. 
Die stark anthropogen geprägten Biotoptypen (Acker-, Gewerbe- und Verkehrs-
flächen) haben nur eine geringe bis sehr geringe Wertigkeit. Die ökologische Ka-
pazität des Geltungsbereichs muss in seiner Gestalt als Agrarfläche jedoch im-
mer in diesem Kontext betrachtet werden. Führt man die Flächenanteile der na-
turschutzfachlich bedeutsameren Flächen zusammen, so zeigt sich, dass der 
überwiegende Teil des Geltungsbereichs eher wenig Bedeutung zukommt. Als 
Lebensraum von Arten allgemeiner Planungsrelevanz besitzen die Grünstruktu-
ren im Geltungsbereich eine gewisse Bedeutung, so können bspw. Saumstruktu-
ren für Insekten bedeutsame Lebensräume darstellen.  

Der ökologische Wert wird nach den Vorgaben für standartisierte Bewertungs-
verfahren gemäß § 2 (5) der Landesverordnung über die Kompensation von Ein-
griffen in Natur und Landschaft tabellarisch dargestellt. Der Biotopwert erhält 
entsprechend seiner vorgegebenen Wertigkeit entsprechend seiner Fläche einen 
Zahlenwert, welcher für die standartisierte Bewertung herangezogen werden 
muss (vgl. Tabelle 6).  
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Tiere 
Faunistisch ist der Eingriffsbereich als typische Übergangszone zwischen Agrar-
flächen und Bebauung Lebensraum der Arten des Offenlandes, wobei durch die 
Untersuchungen bspw. Vorkommen der Zauneidechse (Lacerta agilis) belegt 
sind. 

Von hoher bis sehr hoher Bedeutung für die im Geltungsbereich vorkommenden 
Vogelarten sind die linearen und flächigen Gebüsch- und Baumheckenbestände 
(insbesondere das Biotop BD6/HK7), wobei das Artspektrum der Vögel im gel-
tungsberiech aus ubiquitären Arten gestellt wird, vereinzelt sind Arten des Of-
fenlandes genannt. Ebenfalls aufgrund des Besatzes als bedeutend einzustufen 
ist die Biotopstruktur BB0/HF2 mit angrenzenden Gehölzen aufgrund des Brut-
platzangebots sowie der Nutzung als Rastplatz. Durch die geringe Störung des 
Geländes wird auch die Besiedlung weniger siedlungstoleranter Arten ermög-
licht. Zudem sind die Magerwiese sowie die angrenzenden Gehölze von sehr ho-
her Bedeutung für die Vorkommen von Zauneidechsen sowie Tagfaltern allge-
meiner Planungsrelevanz. 

Empfindlichkeit 
Die Empfindlichkeit der einzelnen Biotoptypen bzw. der Biotopkomplexe gegen-
über bestimmten Belastungsfaktoren ergibt sich im Wesentlichen aus der Ab-
hängigkeit eines Biotoptyps von bestimmten Umwelt- bzw. Standortbedingun-
gen sowie der Veränderbarkeit dieser Bedingungen durch anthropogene Ein-
flüsse bzw. aus der Regenerationsfähigkeit der Biotopstrukturen. Zusätzlich ist 
die Bedeutung der Biotoptypen ein wichtiger Aspekt. Die Einstufung der Emp-
findlichkeit ist in Tabelle 2 (s. Spalte „Empfindlichkeit“) dargelegt.  

Vorbelastung 
Als wesentliche bzw. planungsrelevante Vorbelastungen sind die überbau-
ten/versiegelten Flächen sowie die intensive Bewirtschaftung der Ackerflächen 
mit Pestizidanwendung zu nennen. 

 

2.5.6 Landschaftsbild 

Bestand 
Das Landschaftsbild im Geltungsbereich wird geprägt von offenen Ackerflächen, 
dichten Gehölzstrukturen sowie Kleingartenanlagen und Wohn- bzw. Firmenge-
bäuden. Südlich des Geltungsbereiches verläuft die Straßenbahntrasse, nördlich 
wird der Geltungsbereich von der Mannheimer Straße begrenzt.  

Bedeutung 
Der nördliche Teil des Geltungsbereichs ist durch die Rosengärtnerei, Kleingar-
tenanlagen sowie den Gebäuden und Flächen des Autohofs geprägt. Im Süden 
verläuft die Straßenbahntrasse. Das Landschaftsbild im Geltungsbereich ist je-
doch auch durch die offenen, ackerbaulich genutzten Flächen, die vorhandenen 
Grün- und Gehölzstrukturen im östlichen Teil sowie den insgesamt als gering 
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einzustufenden Versiegelungsgrad geprägt und daher mit einer mittleren Bedeu-
tung einzustufen. Die Platanenreihe entlang der Mannheimer Straße wertet das 
Stadtbild auf.  

Empfindlichkeit 
Da im Geltungsbereich die versiegelten und bebauten Bereiche nur einen relativ 
geringen Anteil haben und durch die geplanten Baumaßnahmen eine Verände-
rung des Landschaftsbildes in diesem Bereich zu erwarten ist, wird die Empfind-
lichkeit des Geltungsbereichs als mittel bis hoch eingestuft. Die Allee entlang der 
Mannheimer Straße soll erhalten bleiben; im Bebauungsplan ist die Anlage von 
Grünflächen, z. T. mit Gehölzanpflanzungen, geplant. 

Vorbelastung 
Vorbelastungen sind v.a. im Bereich der bebauten und versiegelten Flächen be-
reits vorhanden. 

 

2.5.7 Mensch, Freizeit- und Erholungsfunktion, Kultur- und Sachgüter  

Bestand 
Die Flächen im Geltungsbereich werden landwirtschaftlich genutzt. Auf den Ag-
rarflächen wurden während der Bestandsaufnahme Getreidearten angebaut. Im 
Nordosten befanden sich einige magere Weideflächen, welche zur Haltung von 
Nutztieren genutzt wurden. Die Gebäude im Norden sind einem Gartenbaube-
trieb zuzuordnen und stellen somit bereits eine gewerbliche Nutzung dar. Be-
sondere Kultur- und Sachgüter sind im Geltungsbereich nicht bekannt. 

Bedeutung 
Hinsichtlich der Bedeutung des Geltungsbereichs für das Schutzgut Mensch in-
klusive seiner Freizeit- sowie Erholungsfunktionen ist festzuhalten, dass die Flä-
chen überwiegend landwirtschaftlich genutzt werden und somit eine gewisse Er-
holungsfunktion für Spaziergänger auf Feldwegen angenommen werden kann. 
Ansonsten lässt sich eine geringe Bedeutung für die Erzeugung von Lebensmit-
teln sowie von Zierpflanzen festhalten, welche jedoch im Sinne der hier vorlie-
genden Abwägungen als vernachlässigbar anzusehen sind.  

Empfindlichkeit 
Die Empfindlichkeit des Schutzgutes Mensch steht in direktem Zusammenhang 
mit der Bedeutung. Bei hoher Bedeutung der Fläche für den Menschen im Be-
stand ist von einer hohen Empfindlichkeit gegenüber Veränderungen auszuge-
hen und umgekehrt. In vorliegendem Fall kommt der Fläche jedoch eine geringe 
Bedeutung für das Schutzgut Mensch zu, somit wird die Empfindlichkeit des 
Schutzguts gegenüber Eingriffen ebenfalls als gering eingeschätzt.  
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Vorbelastung 
Bereits heute sind die Flächen anthropogen genutzt. Durch die landwirtschaftli-
che Nutzung sind Staub- sowie Lärm- und Geruchsimmissionen anzusetzen. Zu-
dem grenzt im Norden sowie Osten bereits gewerbliche Bebauung an den Gel-
tungsbereich an. 

3. Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei 
Durchführung der Planung 
Die Auswirkungsprognose bezieht sich auf die vom Vorhaben ausgehenden po-
tentiellen Projektwirkungen. Grundsätzlich sind folgende Wirkfaktoren zu erwar-
ten: 

 baubedingte Wirkfaktoren ergeben sich im Zuge der Bautätigkeit und können 
zeitlich auf die Bauphase des Vorhabens befristet oder dauerhaft sein. 

Hinweise zu baubedingten Wirkungen: 

• Die Art und Menge der erzeugten Abfälle ist zum jetzigen Zeitpunkt noch un-
bekannt. Die durch das Vorhaben anfallenden ggfls. schadstoffhaltigen Aus-
hubmaterialien werden ordnungsgemäß und fachgerecht entsorgt. 

• Bei den während des Baus verwendeten Bautechnologien handelt es sich um 
gewöhnliche Technologien, die von den beauftragten Unternehmen regelmä-
ßig ausgeführt werden. Außergewöhnliche Technologien sind nicht vorgese-
hen. 

• Die Gefahr von bauzeitlichen Unfällen mit Schadstoffeinträgen wird durch 
Verwendung ordnungsgemäß gewarteter Baumaschinen und den sachgemä-
ßen Umgang mit umweltgefährdenden Materialien während der Bauzeit ver-
mieden.  

• Im Rahmen des Vorhabens werden die allgemein gültigen Regeln, technische 
Standards usw. eingehalten. Das Risiko für Störfälle, Unfälle und Katastro-
phen während des Baus und des Betriebs erhöht sich damit nicht. 

 Anlagebedingte Wirkfaktoren entstehen z. B. durch geplante Baukörper, Ver-
kehrswege und sind zeitlich unbegrenzt. 

 Betriebsbedingte Wirkfaktoren ergeben sich durch den Betrieb bzw. die Un-
terhaltung der vorgesehenen Nutzungen. 

Die geplanten Veränderungen innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungs-
plans führen für die einzelnen Schutzgüter zu unterschiedlichen Auswirkungen, 
die im Folgenden beschrieben werden. 
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3.1 Boden 

Betriebs- und baubedingt kann die Befahrung der Böden mit Baufahrzeugen und 
–maschinen im Baufeldbereich zur Beeinträchtigung der Böden durch ggf. auf-
tretende Verdichtungen führen. Die natürliche Horizontierung, Struktur und La-
gerungsdichte der Böden sind hiervon betroffen. Das Austausch- sowie Infiltra-
tionsvermögen sowie die Lebensraumfunktion des Bodens werden stark gemin-
dert oder entfallen dauerhaft. Insgesamt ist jeder Verlust von Böden und seinen 
natürlichen Funktionen als erhebliche Beeinträchtigung des Schutzgutes einzu-
stufen. Dies lässt sich durch die Lenkung der Baustellentätigkeiten auf markier-
ten Zufahrtswegen mindern. 

Von den Baufahrzeugen und -maschinen gehen während der Bauphase zeitliche 
begrenzte Schadstoffemissionen aus, die sich auf den angrenzenden Flächen im 
Böden anreichern und die über den Wirkungspfad Boden/Luft bzw. Boden/Was-
ser Auswirkungen auf die Vegetation und die Bodenfauna haben können.  

Bedingt durch den Einsatz von Baumaschinen kann nicht ausgeschlossen wer-
den, dass es zu stofflichen Einträgen in den Boden kommen kann. Auslaufende 
Treibstoffe, Motoröle und andere Stoffe wirken sich auf den Boden sowie über 
die Wirkungspfade Boden/Pflanze sowie Boden/Wasser auf die entsprechenden 
Schutzgüter aus. Das Risiko des baubedingten Schadstoffeintrags wird durch die 
ausschließliche Verwendung ordnungsgemäß gewarteter Baumaschinen sowie 
einem sachgemäßen Umgang mit umweltgefährdenden Materialien minimiert. 
Im Sinne der Eingriffsregelung existiert bezüglich dieses Wirkfaktors kein Aus-
gleichsbedarf. 

Aufgrund der nicht auszuschließenden Restbelastung der Böden in Teilberei-
chen durch vorherige Nutzungen werden im Bebauungsplan Vorgaben hinsicht-
lich der Eingriffe in den Untergrund gemacht. Diese müssen durch einen fach-
gutachterlichen Sachverständigen begleitet und dokumentiert werden. 

Insgesamt ist für das Schutzgut Boden betriebs- und baubedingt somit keine er-
hebliche Beeinträchtigung zu erwarten. Der zu erwartende Entfall / die MInde-
rung des Pestiziteinsatzes durch Entfall der ackerbaulichen Nutzung stellt eine 
Verbesserung dar.  

Anlagebedingt führen die Festsetzungen des Bebauungsplans zu einer deutli-
chen Zunahme der versiegelten und bebauten Flächen. Die natürlichen Boden-
funktionen werden dadurch beeinträchtigt. Die natürliche Horizontierung, Struk-
tur und Lagerungsdichte der Böden sind davon betroffen. Das Austausch- sowie 
Infiltrationsvermögen sowie die Lebensraumfunktion des Bodens entfallen in 
den versiegelten Bereichen dauerhaft. Insgesamt ist jeder Verlust von Böden und 
der irreversible Verlust seiner natürlichen Funktionen als erhebliche Beeinträch-
tigung des Schutzgutes einzustufen. 

 Demnach ergibt sich durch die zukünftige Versiegelung entsprechend der ho-
hen Empfindlichkeit des Schutzguts Boden gegenüber dieser eine erhebliche 
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Beeinträchtigung besonderer Schwere. Es werden schutzgutbezogene Maß-
nahmen erforderlich. 

 Geplant sind Versickerungs- und Extensivierungsmaßnahmen in den Grünbe-
reichen und Dachbegrünung. 

3.2 Fläche 

Die im Geltungsbereich geplante vollversiegelte Fläche von Gewerbeflächen so-
wie Erschließungsflächen führt zu einem erheblichen Verlust unversiegelter Flä-
chen und Biotopstrukturen sowie den damit verbundenen Schutzgutfunktionen.  

Die Auswirkung auf das Schutzgut Fläche sind hinsichtlich ihres Bebauungsgrads 
anhand der Versiegelung nachfolgend tabellarisch zusammengestellt: 

Tabelle 4: Versiegelungsbilanz zwischen heutiger Bestandssituation und B-Plan Nr. 586b (Pla-
nungsstand 24.06.2022, rechnerisch) zur Darstellung der Eingriffserheblichkeit für 
die Schutzgüter Boden und Fläche 

 vollversiegelt teilversiegelt unversiegelt 

Bestand 9.575 m² 3.119 m² 144.373 m² 

Planung 96.193 m² - 60.874 m² 

 

Es zeigt sich, dass eine Fläche von rd. 85.067 m² durch die Festsetzungen zusätz-
lich versiegelt wird unter hälftiger Anrechnung der teilversiegelten Flächen. Da-
mit erhöht sich der Anteil der versiegelten/überbauten Flächen des Geltungsbe-
reichs, was als erhebliche Beeinträchtigung besonderer Schwere für das Schutz-
gut Boden sowie Fläche zu bewerten ist. Dies wirkt sich negativ auf die Boden-
funktionen des Plangebiets aus. Die teilversiegelten Flächen des Bestandes wer-
den durch eine Überlagerung der Biotopkartierung und des Bebauungsplanent-
wurfes, ihrem Zielzustand entsprechend, teilweise den versiegelten Flächen und 
teilweise den Grünflächen zugeschlagen. 

Betriebsbedingt kann es aufgrund des im Gewerbegebiet zu erwartenden, erhöh-
ten Verkehrsaufkommens zu zusätzlichen betriebsbedingten Beeinträchtigun-
gen durch Immissionsbelastungen für die Böden im Geltungsbereich kommen. 
Aufgrund der Lage des Geltungsbereichs im Verdichtungsraum neben Verkehrs-
infrastukturen ist dies jedoch als geringe Beeinträchtigung einzustufen. 

 

 Insgesamt bewirken die Festsetzungen des Bebauungsplanes erhebliche Be-
einträchtigungen besonderer Schwere für das Schutzgut Boden im Wesentli-
chen aufgrund der zusätzlichen Versiegelung und dem damit einhergehen-
den, irreversiblen Verlust sämtlicher Bodenfunktionen. 
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 Dem entgegenwirkend werden extensive Grünflächen festgesetzt, welche 
durch das vorgegebene Pflegekonzept und ihre dauerhafte Sicherung als er-
hebliche Aufwertung hinsichtlich der Beeinträchtigung des Schutzguts Boden 
zu werten sind, außerdem Dachbegrünung. 

3.3 Wasser 

Baubedingt besteht während der Bauphase die Gefahr des Schadstoffeintrags 
durch umweltgefährdende Bau- und Betriebsstoffe der Baumaschinen. Das Ri-
siko des Schadstoffeintrags wird jedoch durch die ausschließliche Verwendung 
ordnungsgemäß gewarteter Baumaschinen sowie einen sachgemäßen Umgang 
mit umweltgefährdenden Materialien minimiert, so dass keine erheblichen Be-
einträchtigungen zu erwarten sind. 

Anlagebedingt ist durch die zusätzliche Versiegelung von Flächen (siehe dazu 
weitergehende Aussagen in Kap. 3.1. 'Boden') ein deutlicher Verlust von Infiltra-
tionsfläche zu verzeichnen, was eine Verminderung der Versickerung von anfal-
lenden Niederschlagswasser bewirkt und sich somit negativ auf die Grundwas-
serneubildung sowie das Wasserrückhaltevermögen auswirkt. Diese Beeinträch-
tigung ist als erheblich zu bewerten. 

Betriebsbedingt sind keine erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzgutes 
Wasser zu erwarten. Die auf Dach- und Verkehrsflächen anfallenden Nieder-
schläge werden vor Ort versickert.  

 Insgesamt bewirken die Festsetzungen des Bebauungsplanes aufgrund des 
Ausmaßes der zusätzlichen Versiegelung kein erheblichen Beeinträchtigun-
gen für das Schutzgut Wasser; aufgrund der Flächenversiegelung wird die In-
filtrationsfläche für Sickerwasser deutlich reduziert und die Grundwasser-
neubildung erschwert, durch das Vorsehen von höherwertigen Grünanlagen 
können Defizite aufgrund der versiegelten Flächen gut kompensiert werden. 
(Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen, Stadtentwässerung und Straßenunterhalt, 
2023) 

 Die anfallenden unbelasteten Niederschlagswässer von Dachflächen werden 
jedoch im Gebiet versickert, und die Dachbegrünung wirkt abflussverzö-
gernd. Dies führt zu einer deutlichen Minderung der Beeinträchtigung. Zu-
sätzlich ist eine künftig sinkende Pestizid- und Nitratbelastung zu erwarten. 

 Der Eingriff in einem Risikogebiet außerhalb von Überschwemmungsgebieten 
nach Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie (Richtlinie 2007/60/EG) stellt 
keine erhebliche Beeinträchtigung dar. 

3.4 Klima / Luft 

Baubedingt besteht während der Bauphase die Gefahr der Schadstoffbelastung 
durch Immissionen von Baumaschinen. Das Risiko des Schadstoffeintrags wird 
jedoch durch ordnungsgemäß gewartete Baumaschinen deutlich minimiert, so 
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dass keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten sind. Eine weitere bau-
bedingte Gefahr für die Lufthygiene stellt die Staubentwicklung während der 
Bauarbeiten dar. Aufgrund der lediglich temporären Bautätigkeiten sind dadurch 
jedoch ebenfalls keine im Bebauungsplanverfahren erheblichen Beeinträchti-
gungen zu erwarten. 

Anlagebedingt führen die Festsetzungen des Bebauungsplanes und die damit 
verbundene Flächenversiegelung zu einem deutlichen Verlust an Freiflächen. Die 
bioklimatische Regenerationsfunktion sowie die Kaltluftentstehung bspw. auf 
den offenen Ackerflächen werden dadurch verhindert. Der Verlust von Gehölz-
strukturen führt zudem zur Reduktion der Frischluftentstehung und der Durch-
lüftung des Gebietes. Die Bebauung im geplanten Gewerbegebiet begünstigt die 
Wärmespeicherung und Überwärmung in den Sommermonaten. 

Durch entsprechende Festsetzungen im Bebauungsplan wird die Allee entlang 
der Mannheimer Straße erhalten; es finden zudem Gehölzneupflanzungen im 
Geltungsbereich statt, die als Schatten-, Feuchtigkeits- und Sauerstoffspender 
dienen und die zur Filterung von Staub und gasförmigen Luftverunreinigungen 
und somit zu einer Besserung der Luftqualität beitragen können. 

Gemäß Klimagutachten sind die Baugrenzen im Geltungsbereich so festzulegen, 
dass eine ausreichende Durchlüftung und Luftzirkulation ermöglicht wird. 

Für die Betrachtung der Auswirkungen der Planung auf die bodennahen Be- und 
Durchlüftungsverhältnisse wurde der bestehende Zustand im vorliegenden Kli-
magutachten herangezogen. Für den Planzustand mit geplanten Gebäuden wird 
die Windgeschwindigkeit sowie die nächtlichen Belüftungsverhältnisse gegen-
über dem Ist-Zustand reduziert, insbesondere bedingt durch die höheren Bau-
körper. Mit den flächenhaft ausgewiesenen Baufenstern sind intensive Ein-
schränkungen der bodennahen Windfelder prognostiziert. Die Bereiche der Min-
derung der Belüftungsverhältnisse reichen jedoch nicht in umliegende Wohnge-
biete, wie z. B. dem westlich gelegenen Wohngebiet Paracelsusstraße. Änderun-
gen der lokalen Strömungsverhältnisse in Strahlungsnächten werden für die um-
liegenden Wohngebiete ebenfalls nicht prognostiziert. In durch Gebäude oder 
Bäume neu verschatteten Bereichen ergeben sich geringere Wärmebelastungen, 
im Nahbereich der Südseiten der Plangebäude und im Bereich wegfallender 
Bäume hingegen höhere Wärmebelastungen. Zwischen Planfall und Bestand er-
geben sich großteils Temperaturdifferenzen von 1-2 K. In dem von Bebauung frei 
gehaltenen Bereich im südlichen Teil des Mittelstandsparks kann sich bei ent-
sprechenden Wetterlagen weiterhin bodennah Kaltluft ausbilden bzw. kann die 
Belüftung von den Freiflächen südlich des Mittelstandsparks stattfinden 
(INGENIEURBÜRO LOHMEYER GMBH & CO. KG). 

Die geplanten Grün- und Versickerungsflächen, Baumpflanzungen und Dachbe-
grünung leisten ihren Beitrag zur Kühlung im Gebiet. 
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Betriebsbedingt kann es aufgrund des im Gewerbegebiet zu erwartenden, erhöh-
ten Verkehrsaufkommens zu zusätzlichen betriebsbedingten Beeinträchtigun-
gen durch Immissionsbelastungen für das Lokalklima im Geltungsbereich kom-
men. 

 Insgesamt bewirken die Festsetzungen des Bebauungsplanes mittlere Beein-
trächtigungen für das Schutzgut Klima/Luft; durch die Flächenversiegelung 
sowie dem Verlust an Biotopstrukturen gehen Flächen für die Frisch- und 
Kaltluftentstehung verloren. Die geplanten Grünflächen und Gehölz-
neupflanzungen tragen zur klimatischen Durchlüftung und Kühlung des Gel-
tungsbereiches bei. Die Auswirkungen auf den Klimawandel und die Anfällig-
keit des Vorhabens gegenüber den Folgen des Klimawandels ist klimatolo-
gisch nicht höher als bei den umgebenden Gewerbe- und Siedlungsflächen. 

3.5 Tiere und Pflanzen sowie biologische Vielfalt 

Baubedingt sind durch die Bautätigkeit Störungen der Fauna (durch Lärm, Er-
schütterung, Staub, optische Störungen usw.) zu erwarten, die auch außerhalb 
des Geltungsbereichs wirken. Diese wirken jedoch lediglich temporär und es sind 
nur Habitatstrukturen in Siedlungsnähe betroffen. Sie werden insofern mit einer 
geringen Beeinträchtigungsintensität eingestuft. 

Die Platanenallee entlang der Mannheimer Straße sowie Gehölzstrukturen, die 
im Rahmen der Planung im Geltungsbereich erhalten werden können, sind wäh-
rend der Bauzeit gegen Beeinträchtigungen durch die Bautätigkeit zu schützen.  

Anlagebedingt wird durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes für den Gel-
tungsbereich eine deutliche Zunahme der Versiegelung sowie der Verlust von 
Biotopstrukturen von rd. 10,6 ha bewirkt, was zu erheblichen Beeinträchtigungen 
des Schutzgutes ‚Tiere und Pflanzen sowie biologische Vielfalt‘ führt. Der Anteil 
unversiegelter Flächen im Geltungsbereich reduziert sich von rd. 82,7 % auf 
36,1 %. Durch die Bebauung gehen Biotopstrukturen mittlerer bis hoher, z. T. so-
gar sehr hoher naturschutzfachlicher Bedeutung verloren. Diese sind zudem 
wichtige Habitatstrukturen für geschützte Tierarten, wie Brutvögel, Reptilien und 
Fledermäuse (vgl. WILHELMI 2021).  

Durch entsprechende Festsetzungen werden Platanen entlang der Mannheimer 
Straße erhalten. Zudem sind die Anpflanzung von Einzelbäumen entlang der 
Straßenverkehrsflächen sowie die Anlage von Grünflächen geplant. Die linearen 
Strukturen der Grün- und Versickerungsflächen können bei entsprechender Ge-
staltung als Lebensräume für Reptilien und Kleinsäuger genutzt werden. Ge-
hölzzüge entlang der linearen Grünflächen können siedlungsholden Gebüsch-
brütern als Lebensraum dienen (vgl. WILHELMI 2021). 

Insgesamt führen die Festsetzungen jedoch zu einem deutlichen Verlust wert-
voller Grünstrukturen, Biotop- und Habitatflächen im Geltungsbereich. Dem ge-
genüber sind hochwertige Flächen entsprechend der Gestaltungsempfehlungen 
des Artenschutzgutachtens westlich des Vorhabenbereichs vorgesehen.  
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Relevante betriebsbedingte Auswirkungen für Tiere und Pflanzen sind ggf. durch 
das erhöhte Verkehrsaufkommen im geplanten Gewerbegebiet zu erwarten, was 
jedoch aufgrund der Lage im Stadtgebiet von Ludwigshafen nur zu einer gerin-
gen zusätzlichen Beeinträchtigung führt.  

 Insgesamt bewirken die Festsetzungen des Bebauungsplanes erhebliche Be-
einträchtigungen für das Schutzgut Tiere und Pflanzen. Der Anteil unversie-
gelter Flächen im Geltungsbereich wird reduziert; wertvolle Biotop- und Ha-
bitatstrukturen gehen durch die Bebauung verloren. Durch die vorliegende 
Grünordnung wird jedoch das Habitatpotenzial für Arten allgemeiner Pla-
nungsrelevanz auf öffentlichen Grünflächen gegenüber der bisher bestehen-
den Ackerfläche gesteigert.  

Die als Kompensation wiederherzustellenden bzw. neu zu entwickelnden Bio-
tope befinden sich im räumlichen Zusammenhang, in dem der Eingriff vorge-
nommen wird. Zudem ist als Zielzustand eine höhere Wertigkeit an Wertpunkten 
für den Ausgleich von Vorteil, um den Eingriff zu kompensieren und eine zusätz-
liche Aufwertung des ökologischen Raumes herzustellen. Der rechnerische Nach-
weis der Kompensation ist in Kapitel 5 dargestellt. 

3.6 Landschaftsbild 

Baubedingt können Veränderungen des Landschafts-/Stadtbildes während der 
Bauzeit nicht ausgeschlossen werden (z. B. durch das Aufstellen von Gerüsten 
oder Kränen). Diese wirken jedoch nur temporär und bewirken somit keine gra-
vierenden Beeinträchtigungen. 

Anlage- und betriebsbedingt kommt es im Planungsgebiet zum Verlust von Grün-
strukturen sowie zum Verlust der offenen Ackerflächen durch Versiegelung. Be-
reits versiegelte Bereiche werden in die Planungen des Geltungsbereichs inte-
griert. Durch die Umsetzung des Bebauungsplans nimmt der Anteil versiegelter 
Flächen deutlich zu. Das Landschaftsbild wird durch die Gewerbeeinheiten mit 
baulichen Höhen von 11,5 m bis 20 m verändert und abgewertet. Der Geltungs-
bereich liegt jedoch innerhalb des bereits städtischen und – aufgrund des nörd-
lich der Mannheimer Straße liegenden Gewerbegebietes – gewerblich geprägten 
Raumes. Der Geltungsbereich selbst ist von der Mannheimer Straße aus auf-
grund der Platanenallee sowie der direkt angrenzenden Garten- und Gewerbe-
betriebe und z. T. höher gewachsenen Gebüschreihen nicht direkt einsehbar.  

Durch entsprechende Festsetzungen ist der Erhalt der landschaftsbildprägenden 
Platanenreihe entlang der Mannheimer Straße gesichert und die Anlage von 
Grünflächen, z. T. mit Gehölzanpflanzungen, vorgesehen, was das Gesamtbild des 
Geltungsbereiches aufwertet. Für das Landschaftsbild ist von einer mittleren Be-
einträchtigung auszugehen. Entlang des südlich verlaufenden Rad- und Fußwe-
ges ist wegbegleitend eine Allee mit Anbindungen an Rad- und Fußwege in das 
Gebiet geplant. Diese wird sich positiv auf das Landschaftsbild auswirken, da die 
Gewerbeeinheiten dadurch in den Hintergrund treten und primär die Grünstruk-
turen wahrgenommen werden.  
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 Insgesamt bewirken die Festsetzungen des Bebauungsplanes mittlere Beein-
trächtigungen für das Landschafts-/Stadtbild; offene Ackerflächen und Ge-
hölzstrukturen werden versiegelt, die Anlage von Grünflächen und Gehölz-
neuanpflanzungen führen jedoch zur Aufwertung des Landschafts- Und 
Stadtbildes im Geltungsbereich. Aus Sicht von Süd wird durch die Baumrei-
hen entlang der Südgrenze ein optischer Übergang zwischen Agrarlandschaft 
und gewerblichen Flächen erzeugt, welche das Plangebiet durch die extensi-
ven Wiesen auf öffentlichen Grünflächen gut in das Landschaftsbild einfügen 
werden. 

3.7 Schutzgüter Mensch, Freizeit- und Erholungsfunktion, Kultur- und 
Sachgüter 

Für das Schutzgut Mensch, Freizeit- und Erholungsfunktion, Kultur und Sachgüter 
ist keine erhebliche Beeinträchtigung zu erwarten. Die Grünordnung führt zu ei-
ner Aufwertung der Fläche in ihrer Erholungsfunktion für den Menschen.  

3.8  Wechselwirkungen 

Durch die Umsetzung des Planungsvorhabens in Verbindung mit den Auswirkun-
gen benachbarter Vorhaben können kumulierende Auswirkungen auftreten. Ge-
mäß § 10 des UVP-Gesetzes liegen „kumulierende Vorhaben“ vor, wenn mehrere 
Vorhaben derselben Art von einem oder mehreren Vorhabenträgern durchge-
führt werden und in einem engen Zusammenhang stehen. Ein enger Zusammen-
hang liegt vor, wenn sich der Einwirkungsbereich der Vorhaben überschneidet 
und die Vorhaben funktional oder wirtschaftlich aufeinander bezogen sind. 
Technische und sonstige Anlagen müssen zusätzlich mit gemeinsamen betrieb-
lichen oder baulichen Einrichtungen verbunden sein. 

Vorliegend sind Wechselwirkungen mit anderen Planungen möglich, die in den 
vorgehenden Bewertungen der Schwere der Beeinträchtigungen jedoch bereits 
berücksichtigt sind.  

Hinsichtlich der zusätzlichen Versiegelung sind jegliche Bebauungen unbebauter 
Flächen zu nennen. Hierzu gehören sowohl Straßenbau- als auch Städtebaupro-
jekte, welche zu einer Zunahme der Versiegelung führen. Auch hinsichtlich des 
Flächenverbrauchs für Bebauung im Sinne des Schutzguts Fläche sind diese 
Wechselwirkungspotenziale kongruent. 

Östlich des Geltungsbereichs des Bebauungsplans Nr. 586b liegt der Geltungs-
bereich des Bebauungsplans Nr. 657 „Westlich Heinrich-Pesch-Siedlung“. Hier ist 
die Entwicklung eines urbanen Gebietes vorgesehen. Eine Kumulation mit den 
Auswirkungen des Vorhabens im benachbarten Plangebiet, die zu einer Erhö-
hung der Umweltbeeinträchtigungen bzw. des Umweltrisikos führen, kann nicht 
ausgeschlossen werden. Diese Veränderungen besitzen jedoch keine Auswirkun-
gen auf die Erheblichkeit der bisherigen Umweltauswirkungen. 
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Hinsichtlich der Minderung der Auswirkungen und Habitatpotenziale sind grün-
ordnerische und artenschutzfachliche Maßnahmen formuliert, um Wechselwir-
kungen mit anderen Projekten zu vermeiden.  

3.9 Gesamtfazit 

Für die im Bebauungsplan vorgesehenen Festsetzungen werden erhebliche ne-
gative naturschutzfachliche Auswirkungen prognostiziert. Insbesondere durch 
den hohen Grad der zusätzlichen Versiegelung sowie den dadurch bedingten 
Verlust von Infiltrationsflächen sowie von Biotop- und Habitatstrukturen erfährt 
der Geltungsbereich eine Abwertung von Schutzgutfunktionen. 

Hinsichtlich der Verluste von Habitatstrukturen sind in der Planung bereits Maß-
nahmen ergriffen, welche ein Auslösen von verbotstatbeständen im Sinne des 
§ 44 Abs. 1 Nr. 1-4 vermeiden bzw. (teilweise vorgezogen) ausgleichen.  

Die Beeinträchtigung des Schutzguts Boden wird durch die Zunahme an versie-
gelten Flächen als erheblich eingestuft. Dementgegen wirken umfangreiche Ex-
tensivierungsflächen im Umfang von mehr als 6 ha. Dies ist als geeignete, Schutz-
gutbezogene Maßnahme eine Aufwertung der im Bestand befindlichen Agrarflä-
chen. Somit wird hinsichtlich des Schutzguts Boden insgesamt keine erhebliche 
Beeinträchtigung mehr erwirkt, da extensive Wiesenflächen sehr hochwertige 
Bodenfunktionen ermöglichen sowie die belebte Bodenschicht gegenüber den 
intensiven Agrarflächen aufwerten.  

Das Schutzgut Fläche wird durch die Bebauung und somit erfolgende Umnutzung 
der Bestandsflächen erheblich beeinträchtigt. Hierfür wird ebenso die Extensi-
vierung der Flächen als multifunktionaler Ausgleich angeführt, welche diese Wie-
senflächen dauerhaft sichert. 

Sofern ein wasserrechtlicher Ausgleich für die Erteilung einer Ausnahme zwecks 
Umsetzbarkeit im vorsorglich gesicherten Überschwemmungsgebiet erforderlich 
wird, tritt dieser zu den Maßnahmen hinzu. 

4. Maßnahmen  
Aufgrund der großen Fläche, die durch die geplante Bebauung versiegelt wird, 
und einem dadurch bedingten Verlust von Biotopstrukturen, werden auch unter 
Berücksichtigung der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen, erhebliche 
negative Auswirkungen auf die Schutzgüter bewirkt. Durch die folgenden Vor-
schläge für textliche Festsetzungen sowie der ergänzenden Planzeichnung des 
Grünordnungsplanes (Plan 2) werden formell als auch fachlich Vermeidungs-, 
Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen zum Ausgleich oder Ersatz der 
Eingriffe vorgesehen.  
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4.1 Grünordnung 

Durch die Grünordnungsplanung werden die umwelterheblichen Beeinträchti-
gungen durch das geplante Gewerbegebiet gemindert und die Umsetzung der 
Ziele des Naturschutzes und der Landschaftsplanung im Bebauungsplan veran-
kert. Hierfür werden folgende Maßnahmen zur Aufnahme in den Bebauungsplan 
vorgeschlagen: 

 

Erhaltung 

 Maßnahme F1: Erhalt der Platanenallee entlang der Mannheimer Straße 

Zur Erschließung des Gebietes sind drei Einfahrtsbereiche nötig, an denen 
die Platanenallee unterbrochen werden muss. Die restlichen 36 Einzelbäume 
sind zu erhalten. 

 Maßnahme F2: Erhalt wertvoller Gehölzstrukturen 

Insbesondere im südwestlichen Bereich des Gebietes befinden sich Baumbe-
stände mit besonderem Biotopwert, die erhalten werden. Zudem sind die 
kartierten Einzelbäume zu erhalten, die nahe Grundstücksgrenzen auf Bau-
grundstücken liegen. Diese Individuen können dem Plan 2 entnommen wer-
den. 

Neuanlage/Neuanpflanzung 

 Maßnahme F3: Anlage von Grünflächen im öffentlichen Bereich 

Die im Bebauungsplan vorgesehenen Grünflächen werden durch Fußwege-
verbindungen gequert. Sie beinhalten Regenwasser-Versickerungsflächen 
sowie Ausgleichsflächen. 

Niederschlagswasser soll im Gebiet selbst versickert werden. Dazu sind Flä-
chen für die Wasserwirtschaft in ausreichendem Umfang gesetzt. Um eine 
stufenweise Versickerung herzustellen und dadurch eine höhere Habitat-
diversität zu erhalten, werden in den Flächen für Wasserwirtschaft zudem 
amorphe Vertiefungen als gestalterisches Element angeraten. 

Der in Ost-West-Richtung verlaufende zentrale Grünstreifen führt von der im 
Westen gelegenen Straßenbahnhaltestelle Wollstraße mit einem leichten 
Versatz bis an das Heinrich-Pesch-Haus im Osten. Der Grünstreifen kreuzt ei-
nen in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Grünstreifen, der die Heinrich-Pe-
sch-Siedlung vom Mittelstandspark absetzt. Die Grünflächen sind im Allge-
meinen zum Zielbiotoptyp „Fettwiese“ zu entwickeln. Es empfiehlt sich, die 
Ansaat mit einem kräuterreichen Saatgut (mind. 50% Kräuter). Ausgenommen 
hiervon sind die Flächen der Versickerungsmulden, welche zum Zielbiotop 
„Magerwiese“ entwickelt werden. Hierzu sind diese durch eine Ausmagerung 
der Bodenflächen im Vorgriff zur Entwicklung vorzubereiten. 
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 Maßnahme F4: Neuanpflanzung von Einzelbäumen  

Entlang des südlich verlaufenden Rad- und Fußweges ist ein durchgängiger, 
mindestens 10 m breiter Grünstreifen mit Baumreihe vorgesehen, welcher 
der Naherholung sowie als Leitstruktur für Vögel und Fledermäuse dient. 
Südlich des Rad- und Fußweges befindet sich das Gleisbett der Straßenbahn-
verbindung nach Ludwigshafen Oggersheim. 

Zudem müssen 52 weitere ebenfalls standortgerechte und gebietseigene 
(Herkunftsgebiet IV) Einzelbäume in den öffentlichen Grünflächen gemäß 
Planzeichnung Anlage 2 ‚Grünordnungsplan Ziele‘ gepflanzt werden. Diese 
sollen mindestens der 2. oder 3. Ordnung (dreimal verpflanzt, Stammumfang 
18-20 cm) entsprechen und der folgenden Pflanzliste entnommen werden: 

• Eberesche      (Sorbus aucuparia) 
• Feld-Ahorn      (Acer campestre) 
• Feld-Ulme      (Ulmus minor) 
• Gewöhnliche Esche    (Fraxinus excelsior) 
• Hainbuche      (Carpinus betulus) 
• Schwarz-Erle      (Alnus glutinosa) 
• Vogelbeere      (Sorbus aucuparia) 
• Stil-Eiche       (Quercus robur) 

 Maßnahme F5: Neupflanzung von Straßenbäumen 

Die entlang der Erschließungsstraßen anzupflanzenden Bäume werden mit 
mindestens 2 m x 2 m großen, gegen Überfahren gesicherte Baumscheiben 
versehen. Die festgesetzten, anzupflanzenden Straßenbäume sollen stand-
ortgerecht gewählt werden und der 1. oder 2. Ordnung mit einem Stammum-
fang von 18-20 cm (dreimal verpflanzt) entsprechen; die Wuchshöhen betra-
gen 15 – 25/30 m. 

Zu verwenden sind die folgenden Arten: 

• Breitblättrige Mehlbeere   (Sorbus latifolia ,Henk Vink‘) 
• Hopfenbuche      (Ostrya carpinifolia) 
• Manna-Esche      (Fraxinus ornus) 
• Platane       (Platanus orientalis), 
• Schmalblättrige Esche   (Fraxinus angustifolia ‚Raywood‘) 
• Silber-Linde      (Tilia tomentosa) 
• Ulme        (Ulmus sp.‚Lobel‘) 
• Winterlinde      (Tilia cordata ‚Erecta‘) 
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 Maßnahme F6: Pflanzgebot auf den Gewerbeflächen 

Mindestens 50% der nicht überbaubaren Grundstücksfläche sind zu Begrü-
nen. Hierzu sind Grünflächen so anzulegen, dass sie die Biotopqualität des 
Biotops „HM 8 – Staudenreiche Fläche“ erreichen. Diese sollten zudem ideal-
erweise als Blühfläche ausgeführt werden. Hierzu empfiehlt sich die Ansaat 
mittels einer blütenreichen Saatgutmischung (bspw. Rieger-Hofmann). 

 Maßnahme F7: Randliche Eingrünung der Gewerbeflächen 

 Zur Eingrünung und Differenzierung von öffentlicher Grünfläche und der Ge-
werbeflächen wird ein 3 m breiter Pflanzstreifen entlang der Grundstücks-
grenzen benötigt. Dieser dient der Anpflanzung von Sträuchern und sonsti-
gen Bepflanzungen. 

Hierfür sollen standortgerechte und gebietseigene Sträucher (Herkunftsge-
biet IV) der folgenden Pflanzliste verwendet werden: 

• Blutroter Hartriegel      (Cornus sanguinea) 
• Schlehe        (Prunus spinosa) 
• Eingriffeliger Weißdorn     (Crataegus monogyna) 
• Felsenbirne       (Amelanchier ovalis) 
• Hasel          (Corylus avellana) 
• Heckenkirsche      (Lonicera xylosteum) 
• Hundsrose        (Rosa canina) 
• Kornelkirsche       (Cornus mas) 
• Liguster         (Ligustrum vulgare) 
• Mispel         (Mespilus germanica) 
• Pfaffenhütchen       (Euonimus europaea) 
• Schwarzer Holunder     (Sambucus nigra) 
• Wolliger Schneeball      (Vibrunum lantana) 

Zur Sicherstellung der Eingrünung entlang der Zufahrtsstraßen müssen zur 
Verkehrsfläche ausgerichtet ebenfalls mindestens 3 m breite Pflanzstreifen 
als staudenreiche Fläche mit Zulässigkeit von Gehölzen angelegt werden. 
Diese können in Bereichen von Zufahrten und Zuwegen ausgespart oder 
überfahrbar gestaltet werden und - unter Einhaltung eines Begrünungsan-
teils von mindestens 50% - daneben auch untergeordnete Trafostationen u.ä. 
beinhalten. 

Die randliche Eingrünung der Maßnahme F7 ist auf den Begrünungsanteil der 
Maßnahme F6 anrechenbar. 

 Maßnahme F8: Pflanzung von Einzelbäumen auf den Grundstücksflächen 

Je angefangene 500 m² Grundstücksfläche ist ein standortgerechter, gebiets-
eigener Laubbaum (Herkunftsgebiet IV) 1. / 2. Ordnung anzupflanzen. Hierfür 
ist die Pflanzliste der Maßnahme F4 heranzuziehen.  
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 Maßnahme F9: Extensive Begrünung der Gebäudedächer 

Die Schichtdicke des Sedimentes muss mindestens 15 cm betragen, um einen 
guten Wuchs der extensiven und dabei pflegeleichten Dachbegrünung her-
zustellen (vgl. Abb. 7). Als Bepflanzung eignen sich insbesondere verschie-
dene Formen von Dickblattgewächsen wie beispielsweise Fetthenne (Sedum) 
und Hauswurz (Sempervivum). Zudem sind inselförmige Wildstaudenbepflan-
zungen empfehlenswert. Hierfür eignen sich insbesondere die folgenden Ar-
ten, die Pflanzliste ist nicht abschließend: 

• Felsen-Fetthenne    (Sedum rupestre) 
• Scharfer Mauerpfeffer    (Sedum acre) 
• Weißer Mauerpfeffer    (Sesum album) 
• Dachwurz        (Sempervivum tectorum) 
• Spinnenweben-Hauswurz   (Sempervivum arachnoideum) 
• Blaukissen       (Aubrieta deltoidea) 
• Berg-Bohnenkraut     (Satureja montana) 
• Feld-Thymian      (Thymus pulegioides) 
• Steinkraut-Arten     (Alyssum montanum, Alyssum saxatile) 
• Ranken- und Rundblättrige  (Campanula poscharskyana /  

Glockenblume     portenschlagiana / rotundifolia) 
• Zwerg-Alant       (Inula ensifolia) 
• Färber-Hundskamille   (Anthemis tinctoria) 
• Gewöhnlicher Wundklee   (Anthyllis vulneraria) 

 
Alle Gebäudedächer sind zu begrünen. 

 Maßnahme F10: Fassadenbegrünung 

Fassaden ohne Öffnungen (dazu zählen z.B. Fenster, Tore, Lüftungsöffnun-
gen) sind ab einer Größe von 100 m² mit selbstklimmenden, rankenden oder 
schlingenden Pflanzen gem. Pflanzliste zu begrünen. Die Kletterpflanzen sind 
in einem Pflanzabstand von maximal 2m zu pflanzen. 

• Wilder Wein       (Parthenocissus tricuspidata) 

• Wildreben      (Vitis vinifera var. silvestris) 

• Blauregen       (Wisteria sinensis, Wisteria frutescens) 

• Kletterrosen      (Rosa sp.) 

 Maßnahme F11: Ersatzverpflichtung 

Insbesondere die im Plan entsprechend gekennzeichneten vorhandenen 
Bäume sind mit Ersatzverpflichtung entsprechend den festgesetzten 
Pflanzqualitäten bei einem Verlust zu ersetzen. Dies gilt für alle anzupflan-
zenden und / oder zu erhaltenden Bepflanzungen analog.  
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Naturschutzfachliche Hinweise 

Über die aufgeführten Maßnahmen hinaus werden folgende Hinweise zur Ver-
meidung und Minimierung von umweltrelevanten Beeinträchtigungen zugrunde 
gelegt: 

Die Gebietsrealisierung bedarf der Umsetzungsreihenfolge. Prioritär sind die 
Flächen für Wasserwirtschaft, die Grünflächen parallel zu Verkehrsflächen so-
wie der südliche Grünstreifen entlang des Rad- und Fußweges als Habitate für 
Reptilien sowie siedlungsholde Gebüsch- und Kronenbrüter im Vorgriff um-
zusetzen, damit diese zum Eingriff in die verbleibenden Habitate funktionell 
vorliegen. 

 Da Restbelastungen im Boden aufgrund der Vorbelastungen nicht auszu-
schließen sind, müssen Eingriffe in den Untergrund durch einen qualifizier-
ten Sachverständigen fachgutachterlich begleitet und dokumentiert werden. 

Treten bei Erdarbeiten, Bodenbewegungen oder ähnlichem gefahrenver-
dächtige Umstände auf, z.B. Bodenverunreinigungen in nicht nur geringfügi-
gem Umfang, belastetes Schicht- oder Grundwasser, Gerüche bzw. Gasaus-
tritte oder Abfälle auf, müssen diese unverzüglich dem Bereich Umwelt der 
Stadt Ludwigshafen angezeigt werden. 

 Das Risiko des baubedingten Schadstoffeintrags wird durch die ausschließli-
che Verwendung ordnungsgemäß gewarteter Baumaschinen sowie einem 
sachgemäßen Umgang mit umweltgefährdenden Materialien minimiert. 

 Das Risiko der Verdichtung von Böden durch die Befahrung der Böden mit 
Baufahrzeugen sowie Baumaschinen und die damit verbundene Beeinträch-
tigung der natürlichen Bodenfunktionen kann durch die Lenkung der 
Baustellentätigkeiten auf markierten Zufahrtswegen vermieden werden.  

 Vor Baubeginn sind Schutzmaßnahmen gemäß DIN 18920 und RAS-LG 4 zu 
treffen. 

4.2 Artenschutzmaßnahmen 

Die ergänzenden artenschutzrechtlichen Maßnahmen sind dem Kapitel 7 des 
Fachbeitrags Artenschutz (WILHELMI, 2021) entnommen und zusammenfassend 
dargestellt. Bezüglich der genauen Maßnahmenvorgaben wird auf die detailliert 
ausformulierten Maßnahmen des Fachbeitrags verwiesen. Die Verortung der 
Maßnahmen innerhalb des Plangebiets sind dem Plan 2 zu entnehmen. 

4.2.1 Interne Artenschutzmaßnahmen 

 Maßnahme M2-1: Bauzeitenregelungen bei Baufeldvorbereitung, Rodungs- 
und Erdarbeiten 

Die Baufeldvorbereitung darf nur in den Wintermonaten vom 01. Oktober bis 
zum letzten Tag des Februars vorgenommen werden. 
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Bei Rodungsvorgängen müssen Höhlenbäume vorher auf Besatz geprüft wer-
den. Bei einem positiven Befund ist die Rodung bis Mitte/Ende November zu 
verschieben oder durch eine biologische Baubegleitung unmittelbar vor dem 
Eingriff erneut zu prüfen und bei Unbedenklichkeit freizugeben. Im Falle da-
bei entfallender Baumhöhlen ist vorgezogen adäquater Ersatz durch Nistkäs-
ten an Bäumen im Gebiet zu schaffen. Eine Entfernung der Wurzelstöcke in 
Bereichen der Reptilienhabitate kann erst im März/April erfolgen, wenn die 
Aktivitätsperiode begonnen hat. 

Umweltrechtliche Ausnahmen für Erdarbeiten sind nur nach fachlicher In-
spektion und der Freigabe durch eine Umweltbaubegleitung möglich. 

 Maßnahme M0: Versickerungsfläche am Gehölzbiotop mit Boden von HB1 

Zur Sicherung der Fortpflanzungs- und Ruhestätten einer artenreichen Le-
bensgemeinschaft ist eine Versickerungsfläche im Südosten geplant. Der an-
grenzend zu erhaltende, dem Biotopschutz unterliegende Gehölzzug stellt die 
Begrenzung der Versickerungsfläche dar. Mit dieser entsteht eine Öffnung der 
Gehölzstrukturen nach Süden und Westen, wodurch der Gehölzbestand auch 
von anspruchsvolleren Gebüschbrütern und Ökotonbewohnern genutzt wer-
den kann. 

Der Oberbodenabtrag im Bereich des Bestandsbiotoptyps HB1 getrennt gela-
gert und für die Böschungsbereiche wiederverwendet werden, um den Wuchs-
ort des streng geschützten Acker-Rittersporns zu erhalten. 

 Maßnahme M8: Reptilienschutzzäune 

Der Schutz der Reptilien während der Bautätigkeiten muss durch Reptilien-
schutzzäune gewährleistet werden. Das in Nord-Süd-Richtung verlaufende 
Gehölzbiotop ist zu den angrenzenden Baufeldern mittels eines Reptilien-
schutzzaunes abzugrenzen. Sinnvolle Zaunstrecken können der Skizze C des 
Fachbeitrags Artenschutz sowie dem Plan 2 entnommen werden. Die finale 
Platzierung der Zäune sowie ihre Länge ist durch die Umweltbaubegleitung 
festzulegen.  

Sämtliche Reptilienschutzzäune müssen aus einem glatten Material herge-
stellt und ca. 10 cm in den Boden eingelassen oder ausreichend angeschüttet 
werden sowie oberhalb der Geländeoberfläche mindestens 50 cm hoch sein, 
um ein übersteigen der Zäune durch die Herpetofauna zu vermeiden. 

 Maßnahme M2-2.2a (i.V.m. M7): Erhalt Feldahorn und ergänzende Gehölze 

Die schützenswerten Feldahorn-Individuen sind im Plan 2 zum Erhalt mit aus-
gewiesen. Die Ausprägung der Restfläche muss durch eine Ansaat und die 
Pflanzung mit Sträuchern und Bäumen 2. Ordnung ergänzt werden. 
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 CEF Maßnahme M7-2: Reptilienhabitate und Gehölze entlang des Rad- und 
Fußweges 

Vor Beginn der Baumaßnahmen sind entlang des Rad- und Fußweges auf ei-
nem 10 m breiten Grünsteifen Reptilienhabitate in Form von Totholzhaufen 
mit einem Abstand von 10-15 m zueinander zu errichten. 

Für die Ansaat des Grünstreifens ist eine Initialsaat von Wiesenarten geeignet, 
welche ohne Feinplanum hergestellt werden soll. Die Pflege erfolgt durch eine 
Aushagerungsmahd, keinesfalls durch eine Mulchmahd. 

 CEF-Maßnahme M2-2.2b (i.V.m. M7): Reptilienhabitate im östlichen Grünzug 

Innerhalb des Nord-Süd-Grünzuges im Osten und sind Reptilienhabitate her-
zustellen. Diese sind von der bestehenden Aufschüttung aus überwiegend 
sandigem Bodenmaterial bis auf eine Höhe von 1,5 m abzutragen und mehr-
fach zu durchstechen, sodass eine Hügelkette mit südorientierten Böschun-
gen entsteht. Der optimale Abstand der Hügel beträgt 10-15 m. Es soll keine 
Bepflanzung hergestellt werden; ein sukzessiver Bewuchs ist erwünscht. Zu-
dem wird ein Saum von 0,5 – 1,0 m empfohlen, damit ausgebrachte Sonnungs-
strukturen nicht überwachsen werden. 

 CEF Maßnahme M7-1: Reptilienhabitate im westlichen Grünzug 

Als weitere (M7) CEF-Maßnahmen in Kombination mit M2 sind im letzten Ab-
schnitt der Maßnahme M2-2b i.V.m. M7 weitere Anlagen von Reptilienhabita-
ten aufgeführt. Diese sind im Zuge der fortschreitenden Bebauung anzulegen. 

Bei der Pflege der hier aufgeführten Flächen ist zu beachten, dass Sonnungs-
strukturen nicht überwachsen und verschattet werden dürfen. Sachdienlich 
ist ein hochgrasiger, krautiger Saum von 0,5 – 1,0 m Breite. Die Qualität der 
Flächen ist fachmännisch zu prüfen. 

Anstatt der im Artenschutzgutachten vorgeschlagenen Baumhecke (vgl. Bau-
phasen-Regelung 2 Nr. 3) sind im Plangebiet ausreichend Gehölzpflanzungen 
am Übergang von Grünflächen und Baugrundstücken vorgesehen. 

 Maßnahme M5: Vogelschutzverglasung 

Um eine Tötung von Vögeln zu vermeiden, besteht die Notwendigkeit, auf 
große Glasflächen (ab 6 m² Fläche) zu verzichten oder Applikationen abwei-
sender Muster anzubringen. 

Pflege 

Auf den Maßnahmenflächen müssen jährlich zwei Pflegegänge erfolgen (an 3 bis 
4 Terminen). Diese sind mosaikartig auszuführen. Das bedeutet, dass nicht die 
ganzen Flächen auf einmal vollständig gemäht werden. Ziel ist ein kleinräumiges 
Mosaik aus offenen und annähernd lockerwüchsiger Vegetation bis hin zu ge-
schlossenen Vegetationsbereichen mit einzelnen Sträuchern oder kleinen Ge-
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hölzinseln. So verbleiben immer ausreichend Habitatflächen, welche als Rück-
zugsort dienen. Ein vollständiges Mähen ist auch im Spätsommer/Herbst in je-
dem Fall zu vermeiden, da ansonsten die Überwinterungsstadien vieler Insekten 
von der Fläche entfernt werden. Die Pflege aller Flächen hat durch Aushage-
rungsmahd zu erfolgen. 

 

Empfohlene Maßnahmen: 
 
Die nachfolgenden Maßnahmenvorschläge sind gemäß § 44 Abs. 5 nicht zwin-
gend erforderlich, jedoch im Sinne eines best-practice Ansatzes als angebracht 
zu betrachten. Zudem werden bei Berücksichtigung dieser Maßnahmen die Be-
lange des Minimierungsgebots sowie die Wahl des geringst möglichen Eingriffs 
bedient. 
 
 Maßnahme M2-E: Umsetzung in Bauabschitten 

Die Bebauung des Gebietes in Bauabschnitten kommt Arten, die eine gerin-
gere Mobilität aufweisen, zu Gute. Einige der vorkommenden Arten allgemei-
ner Planungsrelevanz benötigen mehr Zeit als andere Arten, um ihren Lebens-
raum auszudehnen oder neue Habitate zu erschließen. Aufgrund dessen ist 
eine Bebauung in Bauabschnitten von Norden nach Süden zu empfehlen. 

 Maßnahme M9: Ökologische Baubegleitung 

Als übergeordnete Maßnahme wird auf die Notwendigkeit einer ökologischen 
Baubegleitung für eine fachlich korrekte Ausführungsweise aller Maßnahmen 
hingewiesen. Diese soll über einen städtebaulichen Vertrag oder die Stadt 
rechtlich gesichert werden. 

 Maßnahme M10: Fledermausquartiere an Gebäuden 

Es wird empfohlen, an jedem Bauwerk jeweils ein künstliches Fledermaus-
quartier in Form von Fledermausziegeln oder ähnlichen geeigneten techni-
schen Installationen fachgerecht anzubringen, da durch eine zunehmend 
energieoptimierte Bauweise gebäudewohnende Fledermausarten durch die 
Bebauung stark benachteiligt werden und somit eine kumulative Minderung 
der Habitatqualität stattfindet. 

 Maßnahme M11: Tot-/Stammholznutzung für Totholzhaufen 

Das Totholz sowie Stammholz, das bei der Baureifmachung von Baugrundstü-
cken entfernt wird, muss für die Anlage von Totholzhaufen als Sonnungs-
plätze für Reptilien genutzt werden. 
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 Maßnahme M12: insektenfreundliche Beleuchtung 

Die Beleuchtung des Gebietes soll möglichst geringgehalten werden. Für not-
wendige Beleuchtungsanlagen sind gerichtete, insektenneutrale LED-
Leuchtmittel mit einem warmweißen Spektrum empfehlenswert. Es sind ge-
schlossene Leuchtmittelgehäuse zu verwenden. 

 Maßnahme M13: Artenreiche Dachbegrünung 

Zur Gestaltung von Dachflächenbegrünung vgl. Maßnahme F9 dieses Berichts.  

 
Abbildung 7: Idealzustand der Dachbegrünung (Quelle: Bundesamt für Naturschutz) 

Die Pflege der Dachbegrünung sollte in jährlichem Turnus geschehen. Es 
empfielt sich, zudem die Biotopqualität der Dachflächen entsprechend zu 
dokumentieren, um einen Qualitätsverlust zu vermeiden und geeignete Ge-
genmaßnahmen ergreifen zu können. 

4.2.2 Externe Artenschutzmaßnahmen 

 CEF-Maßnahme M4: Künstliche Nisthilfen für Vögel 

Als Kompensation für wegfallende Fortpflanzungsstätten sind künstliche Nist-
hilfen anzubringen. Hierfür werden 5 Vollhöhlen und 5 Halbhöhlen aus Holz-
beton mit jeweils zwei Einfluglöcher-Durchmessern zu verwenden. Die Stand-
orte der Nisthilfen sollen sich im Umkreis von 500 m südlich der Bahnlinie an 
geeigneten Stellen in Abstimmung mit der der ökologischen Baubegleitung 
befinden. Zusätzliche Nisthilfen als ein Angebots-Überhang sind durchaus er-
strebenswert, um unterschiedliche Arten besonders zu fördern und eine 
Wahlmöglichkeit anzubieten. Die Reinigung der Nisthilfen muss jährlich erfol-
gen. 

 CEF Maßnahme M1: Habitatstrukturen für das Braunkehlchen 

Ersatz verlorengehender Fortpflanzungsstätten für Bodenbrüter des Grün-
lands, insbesondere für Braunkehlchen, Schwarzkehlchen, Steinschmätzer 
sowie weitere Wiesenvögel und Arten. Rd. 1,5 km westlich wurden Flächen in 
einer Größe von etwa 3.250 m² akquiriert, die als Habitat für die vorkommen-
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den Braunkehlchen bepflanzt und entsprechend als Habitatstruktur angebo-
ten werden. Hierfür wird ein mindestens 2 m breiter Zaunrain hergestellt, der 
nicht durch Weidevieh erreicht werden kann. Durch die Anzahl der Zaunpfähle 
sind zudem ausreichend Sitzwarten für den Jagdansitz von Greifvögeln vor-
handen. Insbesondere im Frühjahr sind eine hochwüchsige Vegetation auf der 
gesamten Fläche sowie eine räumliche Verteilung der Strukturen unabdingbar 
und somit durch ein unterlassen der Mahd im Herbst des Vorjahres sicherzu-
stellen. Die Fläche ist 2-schürig zu pflegen. 

 Maßnahme M3-1: Fortpflanzungsstätten für Bodenbrüter, Feldhasen und ter-
restrische Kleinsäuger 

Durch die Herstellung von Blüh- und Brachstreifen sollen verlorengehende 
Fortpflanzungsstätten für Bodenbrüter, Feldhasen und terrestrische 
Kleinsäuger ersetzt werden. Dafür ist ein Abstand von mindestens 70 m von 
Vertikalkulissen sowie eine Mosaikmahd im 2-Jahresturnus notwendig.  

Das bedeutet, dass nicht die ganzen Flächen auf einmal vollständig gemäht 
werden. Ziel ist ein kleinräumiges Mosaik aus offenen und annähernd vege-
tationslosen Flächen mit lockerwüchsiger Vegetation bis hin zu geschlosse-
nen Vegetationsbereichen mit einzelnen Sträuchern oder kleinen Gehölzin-
seln. Ein vollständiges Mähen ist auch im Spätsommer/Herbst in jedem Fall 
zu vermeiden, da ansonsten die Überwinterungsstadien vieler Insekten von 
der Fläche entfernt werden.  

 Maßnahme M6 (adaptiv): Hecken-Habitate 

Um entfallende Fortpflanzungsstätten für Finken, Ammern und weitere sied-
lungsabholden Arten zu kompensieren, werden auf den Flurstücken Nr. 2523, 
2523/2, 2524, 2525, 2525/2, 2526, 2527, 2527/2 sowie 2028 strukturreiche Feld-
hecken-Lebensräume mit Wiesenstrukturen, Lesesteinhaufen sowie Ansitz-
warten über Fettwiesen im Umfang von ca. 27.500 m² aus Ackerflächen entwi-
ckelt und extensiv bewirtschaftet. Zu wählen sind gebietseigene Sträucher mit 
hoher Blüten- oder Fruchttracht.  

 Maßnahme M3-2: Option Lerchenfenster 

Lerchenfenster als gezielt angelegte Habitatflächen in landwirtschaftlicher 
Nutzfläche, die mindestens 25 m Abstand zum Feldrand sowie mindestens 50 
m Abstand zu Gehölzen und Bebauung benötigen, können optional in Koope-
ration der Landwirte hergestellt werden. Geeignete landwirtschaftliche Flä-
chen befinden sich südlich der Straßenbahntrasse. Je ha landwirtschaftlicher 
Fläche können zwei Lerchenfenster realisiert werden. Insgesamt sind 20 Ler-
chenfenster empfehlenswert. 

Eine Zuordnung der Maßnahmen erfolgte in Rücksprache mit der Stadt Ludwigs-
hafen und ist in Anhang I zum GOP zusammengestellt. 
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5. Abhandlung der Eingriffsregelung 

5.1 Gegenüberstellung Eingriffe und Maßnahmen 

Nachfolgend sind die Eingriffe, welche aus Kapitel 3 hervorgegangen sind, tabel-
larisch zusammengefasst. Ihnen ist jeweils die zugeordnete Maßnahme / die zu-
geordneten Maßnahmen beigefügt. Im Sinne einer multifunktionalen Kompen-
sation sind Maßnahmen auch für die Kompensation mehrerer Konflikte synerge-
tisch möglich. 

Tabelle 5: Tabellarische Gegenüberstellung der Eingriffe und dazugehöriger Maßnahmen zur Ver-
meidung, Ausgleich oder Ersatz 

Beeinträchti-
gung 

Umfang Schutz-
gutbe-
zug er-
forder-
lich 

Maßnahme Maßnah-
mennum-
mer 

Umfang 

Boden 

Neuversiege-
lung 

85.067 m² ja Extensivierung F2, F3  61.043 m² 

Dachbegrünung F9 37.588 m² 

Pflegekonzept M13,  n.q. 

Fläche 

Flächenum-
wandlung 

85.067 m² ja Extensivierung F3 61.043 m² 

Wasser 

Neuversiege-
lung 

85.067 m²  Extensivierung F2, F3 61.043 m² 

Dachbegrünung F9 37.588 m² 

Klima / Luft 

Entfall von 
Biotopstruk-
tur 

85.067 m²  Extensivierung F2, F3 61.043 m² 

Dachbegrünung F9 37.588 m² 

Entfall von 
Gehölzen 

 ja Erhalt von Biotop-
strukturen 

F1, F2, F5, 
F6, F7, F8 

77 Stk. Erhalt 

Neupflanzung von Ein-
zelbäumen 

F4 92 Stk. 

Neuversiege-
lung 

  Extensivierung F2, F3 61.043 m² 

Dachbegrünung F9 37.588 m² 
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Tiere und Pflanzen sowie biologische Vielfalt 

Änderung 
der Biotop-
strukturen 

Gesamter 
Geltungsbe-
reich 

ja Extensivierung F2, F3 61.043 m² 

Dachbegrünung F9 37.588 m² 

Erhalt von Biotop-
strukturen 

F1, F2, F5, 
F6, F7, F8 

77 Stk. Erhalt 

Neupflanzung von Ein-
zelbäumen 

F4 92 Stk. 

Grünordnung und 
Pflanzgebote 

F6, F7 Grünflächen 
im Geltungs-
bereich 

Ersatzverpflichtung F10 Gesamter 
Geltungsbe-
reich 

Planerische Anpassung 
der Verisckerung 

M0  

Gefahr der 
Beeinträchti-
gung von 
Tierarten 

n.q. ja Bauphasen-Regelung M2-1, M2-E  

Schutz vor Vogelschlag M5 Gesamter 
Geltungsbe-
reich 

Besatzprüfung von 
höhlenbäumen 

M2-2 Gesamter 
Geltungsbe-
reich 

Externe, vorgezogene 
Ausgleichsmaßnah-
men 

CEF M1, M4  

M6 

Ca. 3.250 m² 

Ca. 27.500 m² 

Vorgezogene Aus-
gleichsmaßnahmen 

CEF M2-2b 
i.V.m. M7-2, 
M8, CEF M7-
1 

Siehe Plan 2 

Umweltbaubegleitung M9 n.q. 

Aufwertung der Habi-
tatpotenziale 

M10, M11, 
M12, M13, 
M3-1, M3-2 

n.q. 

Offe
nla

ge
  

ge
mäß

 §3
 (2

) B
au

GB



Abhandlung der Eingriffsregelung 52 

Stadt Ludwigshafen am Rhein 
Bebauungsplan Nr. 586b 
„Mittelstandspark Mannheimer Straße“ 
Umweltbericht mit Grünordnungsplan 
Speyer, 11.01.2024, GOP_LU_Mittelstandspark 

MODUS CONSULT

Zunahme an 
Zerschnei-
dung 

Gesamter 
Geltungsbe-
reich 

 Erhalt von Biotop-
strukturen 

F1, F2, F5, 
F6, F7, F8 

77 Stk. Erhalt 

Landschaftsbild 

Veränderung 
des Land-
schaftsbilds 

Gesamter 
Geltungsbe-
reich 

ja  Erhalt von Biotop-
strukturen 

F1, F2, F5, 
F6, F7, F8 

77 Stk. Erhalt 

Neupflanzung von Ein-
zelbäumen 

F4 92 Stk. 

Grünordnung und 
Pflanzgebote 

F3, F6, F7,  Grünflächen 
im Geltungs-
bereich 

Mensch, Freizeit und Erholungsfunktion, Kultur- und Sachgüter 

Zunahme der 
Bebauung 

  Erhalt von Biotop-
strukturen 

F1, F2, F5, 
F6, F7, F8 

77 Stk. Erhalt 

Neupflanzung von Ein-
zelbäumen 

F4 92 Stk. 

Veränderung 
des Land-
schaftsbilds 

  Grünordnung und 
Pflanzgebote 

F3, F6, F7,  Grünflächen 
im Geltungs-
bereich 

 

5.2 Bilanzierung Biotopverluste und Fauna 

Die im Geltungsbereich geplante Erschließung von Gewerbeflächen führt zu ei-
nem erheblichen Verlust unversiegelter Flächen und Biotopstrukturen sowie den 
damit verbundenen Schutzgutfunktionen. 

Erhebliche Beeinträchtigungen werden für die Schutzgüter ‚Boden‘, ‚Wasser‘ so-
wie ‚Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt‘ sowie ‚Fläche‘ bewirkt. Für die 
Schutzgüter ‚Klima/Luft‘ und ‚Landschaftsbild‘ ergibt sich durch die geplanten 
Eingriffe eine mittlere Beeinträchtigungsintensität. 

Laut des Bebauungsplan-Entwurfs (Stand 24.06.2022) bleiben die Bäume der Al-
lee im nördlichen Bereich des Geltungsbereichs erhalten. Von den in der Bio-
toptypenkartierung aufgenommenen Einzelbäume, z. T. mit Biotopbaumpoten-
tial, sind 77 Einzelbäume zum Erhalt sowie eine Neupflanzung von 92 Einzelbäu-
men im Geltungsbereich zeichnerisch festgesetzt. 

Nachfolgende Tabellen zeigen die Bilanzierung der Bestands- sowie Planungssi-
tuation sowie die Berücksichtigung der Versiegelungsgrade auf (s. Tabelle 6 und 
7). 
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Tabelle 6: Biotopwertberechnung Bestand (nach LKompVO 2021) 

Biotoptyp 
(LKompVO 
2021) 

Biotop Name Biotopwert Fläche (m²) o. 
Stück 

Biotopwert 
gesamt 

Kleingehölze 

BA1 Feldgehölze aus einheimi-
schen Baumarten  

14 1.184 16.576 

BB0 Gebüsch, Strauchgruppe 10 2.768 27.680 

BB0/HF2 Gebüsch auf Aufschüttung 10 5.552 55.520 

BD2 Strauchhecke, ebenerdig 11 332 3.652 

BD3 Gehölzstreifen, ebenerdig 15 560 8.400 

BD6 Baumhecke, ebenerdig 18 2.579 46.422 

BD6/HK7 Baumhecken z. T. aus 
Streuobstbrache (HK7)) 
hervorgegangen 

13 3.015 39.195 

BF1 Baumreihe 18 643 11.574 

BF2 Baumgruppe 18 550 9.900 

BF3 markante Einzelbäume 18 72 1.296 

BH0 Allee 19 32 608 

Grünland 

EA0 Fettwiese 15 2.182 32.730 

EA1 Fettwiese, mäßig arten-
reich mit Misthaufen 

12 434 5.208 

EB2 Frische bis mäßig trockene 
Mähweide 

13 528 6.864 

ED1 Magerwiese 18 2.560 46.080 

EE2 brachgefallene Fettweide/ 
brachgefallene Fettwiese - 
artenreich 

13 3.280 42.640 

Weitere anthropogen bedingte Biotope 

HA0 Intensiv-Ackerflächen 6 88.090 528.540 

HB Ackerbrache 12 2.691 32.292 
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HB1 Einsaat-Ackerbrache 10 2.072 20.720 

HJ0 Hausgarten 7 341 2.387 

HJ4 Gartenbrache 11 423 4.653 

HJ5 Gartenbaubetrieb 6 8.674 52.044 

HN1 Gebäude / vollversiegelte 
Fläche 

0 1.100 0 

HS1 Intensiv genutzte, struk-
turarme Kleingartenan-
lage 

7 4.765 33.355 

HS2 Kleingartenanlage mit ho-
her Strukturvielfalt 

11 7.683 84.513 

HT1 Hofplatz mit hohem Ver-
siegelungsgrad 

0 220 0 

HT3 Lagerplatz, unversiegelt 3 2.842 8.526 

HT4 Lagerplatz, versiegelt 0 2.276 0 

Saum bzw. linienförmige Hochstaudenflur  

KB1 Ruderaler trockener Saum 16 405 6.480 

Verkehrs- und Wirtschaftswege 

VB1 Wirtschaftsweg, befestigt 3 3.597 10.791 

VB2 Feldweg, unbefestigt 9 2.742 24.678 

VB5 Rad- und Fussweg 3 2.602 7.806 

VB6 Reitweg 9 377 3.393 

Gesamtsumme    157.067 m² 1.174.523 

 
Tabelle 7: Bilanzierung der Planung auf Grundlage des Planungsstands des B-Plan Entwurfes  

Biotoptyp 
(LKompVO 
2021) 

Biotop Name Biotopwert Fläche (m²) o. 
Stück 

Biotopwert 
gesamt 

Kleingehölze 

BB0 Gebüsch, Strauchgruppe 10 9.486 94.860 

BF3 markante Einzelbäume 18 45 810 

BF3 Einzelbaum Neupflanzung 15 92 1.380 
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BH0 Allee 19 32 608 

Grünland 

EA0 Fettwiese 15 30.189 452.835 

ED1 Magerwiese 17 11.891 202.147 

Weitere anthropogen bedingte Biotope 

HM8 Staudenreiche Fläche 8 9.308 74.464 

HN1 Gebäude / vollversiegelte 
Fläche 

0 37.588 0 

HN1 Gebäude m. extensiver Dach-
begrünung 

10 37.588 375.880 

Verkehrs- und Wirtschaftswege 

VA3 Straße od. vollversiegelter 
Platz 

0 21.017 0 

Gesamtsumme    157.067 m²  1.202.984 

 

In Tabelle 8 ist die externe Maßnahme M-6 im Bestand bilanziert, der Zielzustand 
ist Tabelle 9 zu entnehmen. 

Tabelle 8: Bestandsbilanz der Maßnahmenfläche M-6. 

Biotoptyp 
(LKompVO 
2021) 

Biotop Name Biotopwert Fläche (m²) Biotopwert 
gesamt 

Kleingehölze 

BA1 Feldgehölz 14 2.183 30.562 

BD2 Strauchhecke 11 0 0 

Grünland 

EA0 Fettwiese 15 0 0 

Weitere anthropogen bedingte Biotope 

HA0 Acker 6 25.380 152.280 

Gesamtsumme    27.563 m²  182.842 
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Tabelle 9: Bilanzieller Zielzustand der Maßnahmenfläche M-6. 

Biotoptyp 
(LKompVO 
2021) 

Biotop Name Biotopwert Fläche (m²) Biotopwert 
gesamt 

Kleingehölze 

BA1 Feldgehölz 14 2.183 30.562 

BD2 Strauchhecke 11 1.410 7.050 

Grünland 

EA0 Fettwiese 15 23.970 215.730 

Weitere anthropogen bedingte Biotope 

HA0 Acker 6 0 0 

Gesamtsumme    27.563 m² 253.342 

 

Die Ausgleichsfläche mit einer Größe von ca. 27.500m² und den damit verbunde-
nen Maßnahmen (Schaffung strukturreicher Feldhecken-Lebensräume mit Wie-
senstrukturen, Totholzhaufen sowie Ansitzwarten über Fettwiese) auf den ge-
meindeeigenen Flurstücken Nr. 2523, 2523/2, 2524, 2525, 2525/2, 2526, 2527, 2527/2 
sowie 2028 in der Gemarkung Oggersheim wird zur vollständigen rechnerischen 
Kompensation der Eingriffe dem Bebauungsplan Nr. 586b „Mittelstandspark 
Mannheimer Straße“ zugeordnet. Aus der Maßnahme M-6 werden durch die Um-
wandlung von Ackerflächen in hochwertige, strukturreiche Lebensräume für Vo-
gelarten des Offenlandes bilanziell 253.342-182.842 = 70.500 Biotopwertpunkte 
generiert.  

Nach den Vorgaben des standardisierten Bewertungsverfahrens gemäß § 2 Abs. 
5 der Landesverordnung über die Kompensation von Eingriffen in Natur und 
Landschaft des Landes Rheinland-Pfalz ergibt die integrierte Biotopwertberech-
nung einen kompensatorischen Überschuss von 28.461 + 70.500 = 98.961 Bio-
topwertpunkten bei Durchführung der Planung. 

5.3 Sonstige Schutzgüter 

Für sonstige Schutzgüter entsteht keine erhebliche Beeinträchtigung im Sinne 
der Eingriffsregelung nach § 15 BNatSchG.  
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6. Monitoring  
Zur Sicherung der ökologischen Funktionalität der grünordnerischen Maßnah-
men sind die öffentlichen Grünflächen vor der 2. Mahd des Jahres fachmännisch 
anhand ihrer Insektenfauna (bspw. Wildbienen / Heuschrecken) qualitätiv zu 
überprüfen.  

7. Allgemeinverständliche Zusammenfassung 
Das Vorhaben beschreibt die Erschließung von bisher unbebauten Flächen zur 
Entwicklung eines Gewerbegebiets. Hierbei werden bisher unversiegelte Flächen 
durch Bebauung versiegelt. Demgegenüber werden Ackerflächen zu hochwerti-
gen Wiesenbiotopen entwickelt, um insgesamt eine ökologische Aufwertung des 
Gebiets zu erreichen. Teile des ökologischen Ausgleichs werden auf externen 
Flächen zur Entwicklung von für die Stadt Ludwigshafen zur Entwicklung von 
Grünkorridoren vorgesehenen Flächen umgesetzt. Dachflächen werden als Grün-
dach ausgeführt. Das Regenwasser wird vor Ort versickert.  

Zudem gehen Lebensräume von geschützten, heimischen Tierarten verloren. 
Diese Verluste werden entsprechend durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 
ausgeglichen.  

Der Überschuss von 98.961 Biotopwertpunkten für das Schutzgut ‚Tiere und 
Pflanzen sowie biologische Vielfalt‘ belegt die ökologische Aufwertung der Ein-
griffsfläche im Sinne der Planung. Den Beeinträchtigungen für das Schutzgut Flä-
che bzw. das Schutzgut Boden stehen zudem großflächige Maßnahmen der Ex-
tensivierung (extensive Begrünung inkl. Dachbegrünung, Minderung des Pesti-
zid- sowie Nitrateintrags in die Landschaft) mit dauerhafter Sicherung von Of-
fenlandstrukturen im Umfang von ca. 8,78 ha entgegen. Es verbleiben geringe 
Beeinträchtigungen für das Schutzgut Boden, welche sich aus der erheblichen 
Zunahme der Versiegelung ergeben. 

Bei Durchführung der genannten Maßnahmen verbleiben keine Konflikte für die 
Schutzgüter Wasser, Fläche, Klima / Luft, Tiere und Pflanzen, Landschaft sowie 
Mensch.  
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